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1 Allgemeine Grundsätze 

Die Hamburg Port Authority – HPA, im Folgenden Auftraggeber, betreibt seit 2005 
ein zukunftsorientiertes Hafenmanagement aus einer Hand und ist überall dort aktiv, 
wo es um Effizienz, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Hamburger Hafen geht. Der 
Auftraggeber ist verantwortlich für die effiziente, ressourcenschonende und 
nachhaltige Planung und Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen im Hafen und 
Ansprechpartner für alle Fragen hinsichtlich der wasser- und landseitigen 
Infrastruktur, der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs, der 
Hafenbahnanlagen, des Immobilienmanagements sowie der wirtschaftlichen 
Bedingungen im Hafen. 

Mit der vorliegenden Leistungsbeschreibung wird das Ziel verfolgt, die Mitarbeiter des 
Auftraggebers mit neuen IT-Komponenten aus dem Arbeitsplatzumfeld auszustatten. 

1.1 Allgemeines Leistungsziel 

Allgemeines Leistungsziel des Auftraggebers ist die Beschaffung von Notebooks, 
stationären Arbeitsplatzrechnern jeweils mit Betriebssystem sowie 
Arbeitsplatzmonitoren und dazugehörigen Peripheriegeräten. Zudem erbringt der 
Auftragnehmer auch Serviceleistungen wie die Lieferung zu dem Hauptstandort des 
Auftraggebers sowie Service und Support für die Produkte. 

Die Beschaffung ist in drei Lose aufgeteilt: 

 Los 1: Notebooks inklusive Betriebssystem und Peripheriegeräte 

 Los 2: Arbeitsplatzrechner inklusive Betriebssystem und Peripheriegeräte 

 Los 3: Computerbildschirme 

Sämtliche gelieferte Hard- und Softwares müssen mit Lieferleistungen, Service und 
Support sowie Gewährleistung und Instandsetzung gemäß den Abschnitten 2.2.2, 
2.2.3 sowie 2.2.4 versehen sein. 

Grundsätzlich sind das Betriebssystem und sämtliche Softwares/Lizenzen zur 
Herstellung der vollständigen Betriebsbereitschaft der Geräte sowie der weiteren 
geforderten Peripheriegeräte Leistungsgegenstand. 

Nicht Leistungsgegenstand ist eine Zusammenstellung gebräuchlicher Softwares für 
Arbeiten im Büro, wie etwa das Schreiben von Briefen, die Tabellenkalkulation sowie 
das Erstellen von Präsentationen (bspw. Office-Programme o. Ä.). 

1.2 Wahrung der Geschlechtsneutralität 

Aus Gründen der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit sowie in Orientierung an den 
grundsätzlichen Richtlinien der deutschen Rechtschreibung werden in den gesamten 
Vergabeunterlagen nicht an allen Stellen explizit geschlechtsneutrale Begriffe 
verwendet. 

Wann immer in diesem Dokument eine Bezeichnung mit grammatikalisch 
männlichem Geschlecht verwendet wird, z. B. Auftragnehmer, Programmierer oder 
Mitarbeiter, umfasst diese Bezeichnung sämtliche Geschlechtsidentitäten. 
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2 Allgemeine Regelungen zur Leistungserbringung 

2.1 Technische Vorgaben (losübergreifend) 

2.1.1 Ergonomische Richtlinien 

Die angebotenen Produkte müssen den zum Zeitpunkt der Lieferung an den 
Auftraggeber gültigen Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien, insbesondere den 
europäischen Normen (EN), DIN-Normen, Unfallverhütungs- und 
Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen 
und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Die Sicherheitsregeln für 
Büroarbeitsplätze in der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung sind 
zu erfüllen. 

Stellt sich nach Prüfung heraus, dass die Produkte nicht den gültigen Gesetzen, 
Verordnungen, Richtlinien und anerkannten Regeln entsprechen, so verpflichtet sich 
der Auftragnehmer, die Mängel unverzüglich zu beseitigen bzw. die Produkte 
auszutauschen. Die Austauschprodukte sind höchstens zu den vereinbarten Preisen 
bereitzustellen und müssen vollumfänglich alle Mindestanforderungen dieser 
Leistungsbeschreibung erfüllen. 

2.1.2 Werkstoffwahl und Materialanforderungen 

Die Gehäuse und Gehäuseteile dürfen keine halogenhaltigen Polymeren sowie keine 
chlor- oder bromhaltigen Flammschutzmittel in Kunststoffteilen mit einer Masse über 
25 Gramm sowie Tastenkappen, sofern sie in Summe eine Masse über 25 Gramm 
aufweisen, enthalten. Es sind maximal vier Kunststoffsorten für diese Teile 
zugelassen. Zudem sind keine Flammschutzmittel zulässig, die nach CLP-
Verordnung als krebserzeugend der Kategorie Carc. 2 oder als gewässergefährdend 
der Kategorie Aquatic Chronic 1 eingestuft sind. 

Die Kunststoffgehäuse dürfen insgesamt nur aus zwei voneinander trennbaren 
Polymeren oder Polymerblends bestehen. Kunststoffteile mit einer Einzelmasse über 
25 Gramm und einer ebenen Fläche von mehr als 200 Quadratmillimetern müssen 
dauerhaft nach ISO 11469 unter Beachtung von ISO 1043 Teil 1 bis 4 
gekennzeichnet sein. Von der Kennzeichnung nach ISO 11469 ausgenommen sind 
transparente Kunststoffteile, deren Funktion eine Durchsichtigkeit voraussetzen (z. B. 
sichtbare Folien in Displays). 

Die metallische Beschichtung von Kunststoffgehäuseteilen ist nicht erlaubt. Für 
tragbare Computer gilt die Ausnahme, dass die metallische Beschichtung von 
Kunststoffgehäuseteilen dann zulässig ist, sofern sie technisch erforderlich ist. 
Galvanische Beschichtungen von Kunststoffgehäuseteilen sind jedoch nicht zulässig. 

Das (Post-Consumer) Rezyklatmaterial ist in Gehäuseteilen und Chassis zugelassen 
und kann anteilig eingesetzt werden. 

90 % der Masse der Kunststoffe und der Metalle der Gehäuseteile und des Chassis 
müssen werkstofflich wieder verwertbar sein (nicht gemeint ist die Rückgewinnung 
der thermischen Energie durch Verbrennung). 
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Die Kunststoffe der Gehäuse und Gehäuseteile dürfen keine Stoffe mit folgenden 
Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile1 enthalten: 

1) Stoffe, die unter der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - REACH als besonders 
besorgniserregend identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 
erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden. 

2) Stoffe, die gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in die folgenden 
Gefahrenkategorien eingestuft sind oder die Kriterien für eine solche Einstufung 
erfüllen: 

- karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A oder Carc. 1B 

- keimzellmutagen (erbgutverändernd) der Kategorie Muta. 1A oder Muta. 1B 

- reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) der Kategorie Repr. 1A oder 
Repr. 1B 

Ebenfalls dürfen in den Produkten folgende Stoffe gemäß der Richtlinie 2011/65/EU 
(RoHS 2) i.V.m. Richtlinie (EU) 2015/863 die maximal zulässigen 
Höchstkonzentrationen in homogenen Werkstoffen2 in Gewichtsprozent nicht 
übersteigen: 

 Blei (Pb), 0,1 % 

 Quecksilber (Hg), 0,1 % 

 Cadmium (Cd), 0,01 % 

 sechswertiges Chrom (Cr+6), 0,1 % 

 Polybromierte Biphenylen (PBB), 0,1 % 

 Polybromierte Diphenylethern (PBDE), 0,1 % 

 Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), 0,1 % 

 Benzylbutylphthalat (BBP), 0,1 % 

 Dibutylphthalat (DBP), 0,1 % 

 Diisobutylphthalat (DIBP), 0,1 % 

Der Einsatz von biozid wirkendem Silber auf berührbaren Oberflächen ist 
ausgeschlossen. 

Die für die Verpackung der Geräte verwendeten Kunststoffe dürfen keine 
halogenhaltigen Polymere (z. B. PVC) enthalten. 

Auf Anfrage durch den Auftraggeber ist der Auftragnehmer verpflichtet, die 
entsprechenden Nachweise zu erbringen. 

2.2 Beschreibung der Soll-Situation 

Der Auftragnehmer schuldet Notebooks (Los 1), Arbeitsplatzrechner (stationär) (Los 
2) jeweils mit Betriebssystem und Computerbildschirme (Los 3) sowie zugehörige 
Peripheriegeräte, die in die bereits vorhandene IT-Infrastruktur integriert und 

                                                

1 Konstitutionelle Bestandteile sind Stoffe, die dem Produkt als solche oder als Bestandteil 
von Gemischen zugegeben werden und dort unverändert verbleiben, um bestimmte 
Produkteigenschaften zu erreichen oder zu beeinflussen. Auf ein Minimum reduzierte 
Restmonomere fallen beispielsweise nicht darunter. 

2 Als homogenes Material gilt ein Werkstoff, der mit mechanischen Mitteln nicht mehr in 
verschiedene Materialien zerlegt werden kann. 



 

Stand: 17. Juli22. September 2017  Seite 7 von 64 

Hamburg Port Authority 

LEISTUNGSBESCHREIBUNG IT-Arbeitsplatzausstattung  

eingebunden werden können. Zum besseren Verständnis werden die technischen 
Einzelheiten und die Anforderungen an die zu liefernden Produkte und Leistungen in 
den nachfolgenden Ziffern beschrieben. 

Der Auftragnehmer hat die nachfolgenden Rahmenbedingungen und Forderungen3 
für die zu liefernden Geräte sowie Lieferleistungen, Service und Support sowie 
Gewährleistung und Instandsetzung zu erfüllen. 

Im Überblick erbringt der Auftragnehmer für jedes Produkt sowie dazugehörige 
Peripheriegeräte folgende Leistungen: 

 Der Auftragnehmer liefert nach den nachfolgenden Ziffern 2.2.1 und 2.2.2 
Notebooks inklusive Betriebssystem und Port Replikator (Los 1), 
Arbeitsplatzrechner inklusive Betriebssystem und Port Replikator (Los 2) sowie 
Computerbildschirme (Los 3). 

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind für die in den Ziffern 3.3.2.1, 3.3.3.1, 
3.4.1 sowie 3.5 dargestellten Geräte für drei Jahre ab Übergabe, für die in den 
Ziffern 3.3.2.2 sowie 3.3.3.2 dargestellten Port Replikatoren für zwei Jahre ab 
Übergabe zu erbringen: 

 Der Auftragnehmer erbringt ab Übergabe der Geräte und Produkte die Leistungen 
gemäß Ziffer 2.2.3 „Service und Support (losübergreifend)“. 

 Zusätzlich erbringt der Auftragnehmer ab Übergabe der Geräte und Produkte alle 
erforderlichen Leistungen, um mangelhafte oder defekte Geräte und Produkte 
gemäß Ziffer 2.2.4 „Gewährleistung und Instandsetzung (losübergreifend)“ 
wieder in einen vertragsgemäßen und funktionsfähigen Soll-Zustand zu versetzen 
(i. S. einer Reparatur). Die gesetzlichen Mängelrechte des Auftraggebers bleiben 
hiervon unberührt. Hierfür erhält der Auftragnehmer als Vergütung eine 
Servicepauschale (vgl. Preisblatt), in der auch sämtliche Kosten für Verschleiß- 
und Ersatz- bzw. Neuteile (Material) enthalten sind. 

Die Unterteilung der zeitlichen und servicebezogenen Anforderungen gilt für 
sämtliche in den Ziffern 2.2.3 und 2.2.4 geforderten Leistungen, wobei auf eine 
explizite Unterscheidung in den einzelnen Ziffern aufgrund der besseren Lesbarkeit 
verzichtet wird. 

2.2.1 Mengengerüste 

Der Auftraggeber gibt vor, nachfolgend dargestellte Mengen abzunehmen: 

2.2.1.1 Mengengerüst Los 1 

Typ Anzahl 

Notebook – Modell 1 inklusive Betriebssystem 550 

Port Replikator für Notebook – Modell 1 550 

Notebook – Modell 2 inklusive Betriebssystem 80 

Port Replikator für Notebook – Modell 2 80 

                                                
3 Die in den jeweiligen Kriteriengruppen geforderten Speicherkapazitäten (z B. 

Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher o. Ä.) müssen integraler Bestandteil des angebotenen 
Gerätes sein und dürfen nicht durch externe Wechselmedien erreicht werden. 
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Tabelle 1: Mengengerüst Los 1 

2.2.1.2 Mengengerüst Los 2 

Typ Anzahl 

Arbeitsplatzrechner inklusive Betriebssystem 50 

Tabelle 2: Mengengerüst Los 2 

2.2.1.3 Mengengerüst Los 3 

Typ Anzahl 

Computerbildschirm – 24-Zoll 400 

Computerbildschirm – 27-Zoll 100 

Tabelle 3: Mengengerüst Los 3 

2.2.2 Lieferleistung (losübergreifend) 

2.2.2.1 Beschaffenheit der Leistung 

Für einen langen Lebenszyklus der Systeme ist ausschließlich Neuware 
(Originalherstellerware) anzubieten. 

Der Auftragnehmer übergibt bei Lieferung der Produkte eine Lieferbestandsliste, 
welche mindestens folgende Produktinformationen beinhaltet: 

 Bestell-/Ticketnummer des Auftraggebers 

 Art der Komponente (Notebook, Arbeitsplatzrechner, Computerbildschirm etc.) 

 Typenbezeichnung 

 Seriennummer 

 Lieferdatum 

 Enddatum des Service und Supports 

 Technische Angaben (bspw. MAC-Adressen aller Adapter und deren 
Bezeichnung) 

Die geforderte Liste ist je Lieferung (unabhängig von der Anzahl der Produkte) bei 
dem Auftraggeber in elektronischer Form (bearbeitbares Dateiformat) einzureichen. 
Nach der Zuschlagserteilung werden auf der Basis der vorstehend beispielhaft 
genannten Vorgaben der konkrete Inhalt und das Format der Inventarlisten (*.csv-
Dateien, *.xlsx-Dateien oder XML) zwischen dem Auftraggeber und dem 
Auftragnehmer abgestimmt. Der Auftragnehmer hat sich bei der Korrespondenz und 
Lieferung eines Produktes stets auf die Bestell-/Ticketnummer des Auftraggebers zu 
beziehen. 

2.2.2.2 Leistungsort und Leistungszeit 

Sämtliche Liefer- und Serviceleistungen sind nach Vorgabe des Auftraggebers an 
folgendem Standort zu erbringen: 

Neuer Wandrahm 4, Block P, Haus 1, 5. Obergeschoss, 20457 Hamburg 
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Die Lieferungen erfolgen zu den Geschäftszeiten des Auftraggebers, an 
Arbeitstagen4 in der Zeit von Montag bis Donnerstag, 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr und 
Freitag von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Für die Lieferung setzt der Auftraggeber eine 
Lieferfrist von 20 Arbeitstagen ab Bestellung an. Dabei hat die Lieferung bis zum 
jeweiligen Leistungsort zu erfolgen. Die Liefertermine sind mit dem Auftraggeber 
abzustimmen und müssen grundsätzlich mindestens fünf Arbeitstage Vorlauf zur 
Berücksichtigung der logistischen Planung beinhalten. Ausnahmen, wie bspw. bei 
zeitkritischem Bedarf, sind beidseitig abzustimmen. 

Bei der Anlieferungen der Geräte hat der Auftragnehmer folgende Gegebenheiten am 
Leistungsort bei seiner logistischen Planung zu berücksichtigen: 

Eigenschaften des Leistungsortes 

Aufzug (maximal in kg) 1.350 kg, europalettenkonform 

geringste Durchgangsbreite (in cm) 110 cm 

geringste Durchgangshöhe (in cm) 200 cm 

Tiefe des Aufzugs (in cm) 220 cm 

Zufahrt mit LKW (in t) Bis 7,5 t möglich 

Hubwageneinsatz ab LKW Möglich 

Tabelle 4: Eigenschaften des Leistungsortes 

Soweit die Lieferung durch einen Dritten erfolgt (z. B. Versanddienstleister), ist der 
Auftragnehmer für die Vollständigkeit der von ihm beauftragten Lieferung und für die 
unverzügliche Verbringung der gelieferten Geräte an den Leistungsort verantwortlich. 
Eine Zwischenlagerung beim Empfang bzw. der Poststelle des Auftraggebers ist aus 
logistischen Gründen nicht möglich. 

Der Auftraggeber schätzt, dass die Produkte/Geräte der jeweiligen Lose innerhalb 
eines Zeitraumes von acht Monaten ab Vertragsbeginn gemäß folgender Anzahl an 
Lieferungen je Los beauftragt werden, wobei die Anzahl der Lieferungen auch 
variieren kann. 

 Los 1: bis zu vier Lieferungen innerhalb acht Monaten ab Vertragsbeginn 

 Los 2: eine Lieferung 

 Los 3: bis zu vier Lieferungen innerhalb acht Monaten ab Vertragsbeginn 

Die Kosten für die Lieferleistung hat der Auftragnehmer als Versandkostenpauschale 
pro Lieferung auszuweisen (vgl. Preisblatt). 

2.2.3 Service und Support (losübergreifend) 

2.2.3.1 Service-Level und Supportleistungen 

Für die im Rahmen dieser Ausschreibung gelieferten Produkte übernimmt der 
Auftragnehmer ab der Übergabe die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung. 

                                                
4 Als Arbeitstage i. S. dieser Leistungsbeschreibung gelten alle Kalendertage, die nicht Samstage, Sonntage oder 

gesetzliche Feiertage des Leistungsortes sind. 
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Die Abwicklung von Gewährleistungsfällen sowie sämtlichen Instandsetzungs- und 
Supportleistungen (bspw. Unterstützung im Falle von technischen Problemen, 
funktionellen Unklarheiten oder bei vermutetem Defekt) muss während der gesamten 
Vertragslaufzeit zentralisiert für alle gelieferten Geräte und Produkte stattfinden. Dies 
hat über eine dem Auftraggeber bekannt zu gebende bundesdeutsche, zentrale 
Festnetznummer (keine Mehrwertrufnummer, wie z. B. 0180 xxx o. Ä.) des 
Auftragnehmers (Erreichbarkeit an allen Arbeitstagen von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr) 
zu erfolgen. 

Es ist sicherzustellen, dass zur Vertragserfüllung unter der angegebenen 
Festnetznummer stets deutschsprachige Mitarbeiter eingesetzt werden, die für die 
Auftragsbearbeitung qualifiziert sind und diese in deutscher Sprache (Wort und 
Schrift) durchführen. 

Der vom Auftragnehmer geforderte Service beinhaltet keine Vor-Ort-Einsätze. 
Defekte Geräte werden an den Auftragnehmer gemeldet und eigenständig durch den 
Auftraggeber ausgetauscht. Der Auftragnehmer hat i. S. einer Reaktionszeit 
innerhalb von acht Stunden, maßgeblich sind die Service-Zeiten, ab 
Störungsmeldung den Eingang der Störungsmeldung per E-Mail zu bestätigen. 

Die ausgetauschten defekten Geräte werden in Verantwortung des Auftraggebers in 
unterschiedlichen Intervallen und Mengen an den Auftragnehmer gesendet und durch 
diesen instandgesetzt bzw. ausgetauscht (vgl. Ziffer 2.2.4 „Gewährleistung und 
Instandsetzung (losübergreifend)“). Der Auftragnehmer hat ausschließlich 
Maßnahmen durchzuführen, die unmittelbar im Zusammenhang mit der 
Instandsetzung der Geräte stehen, diese Maßnahmen zu protokollieren und das 
Protokoll dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. Anderweitige Maßnahmen oder 
Tätigkeiten an den Geräten dürfen nur nach Abstimmung und Freigabe durch den 
Auftraggeber erfolgen. Nach der Reparatur bzw. dem Austausch werden die Geräte 
sowie das Protokoll der Instandsetzungsmaßnahmen spätestens am zweiten 
Arbeitstag nach Zustellung der defekten Geräte (i. S. einer Wiederherstellungszeit) 
kostenlos an den Auftraggeber versendet. Hierbei genügt es, dass die 
instandgesetzten bzw. ausgetauschten Geräte an die Poststelle des Auftraggebers 
versendet werden. Eine Verbringung an den Leistungsort (vgl. Ziffer 2.2.2.2 
„Leistungsort und Leistungszeit“) durch den Auftragnehmer ist nicht notwendig. Die 
Vorgaben für den Abschluss der Wiederherstellung sind in jedem Fall einzuhalten. 

Ist der Versand der Geräte innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Zustellung der 
defekten Geräte durch den Auftragnehmer nicht haltbar, muss der Auftraggeber 
unmittelbar darüber informiert werden. Auf Anfrage durch den Auftraggeber ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, den zeitgerechten Versand der instandgesetzten bzw. 
ausgetauschten Geräte nachzuweisen. Dabei genügt bei Beauftragung eines 
Versandunternehmens der Einlieferbeleg bzw. die Sendungsnummer aus dem/der 
zweifelsfrei hervorgeht, wann das Paket an den Versanddienst übergeben wurde. 

Die Supportleistungen sind für drei bzw. zwei Jahre ab Übergabe durch den 
Auftragnehmer zu erbringen. Supportleistungen i. S. dieser Leistungsbeschreibung 
umfassen eine problemorientierte Unterstützungstätigkeit mit dem Ziel der 
Bearbeitung und Lösung von Störungen via telefonischer Unterstützung und E-Mail. 

Die Benutzer der ausgeschriebenen Geräte und Produkte melden eine Störung / ein 
Ereignis telefonisch, per E-Mail oder Telefax an den Service Desk o. Ä. des 
Auftraggebers. Der Service Desk qualifiziert diese Meldungen vor und versucht die 
Störung im Rahmen des 1st-Level-Support zu beheben. Handelt es sich um eine 
technisch begründete Stör- bzw. Ereignismeldung, wird durch den Service Desk der 
Auftragnehmer telefonisch oder per E-Mail informiert (Störungsmeldung an den 
externen Dienstleister). 
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Dabei kommt es dem Auftraggeber insbesondere darauf an, dass eingehende 
Supportanfragen unverzüglich durch den Auftragnehmer erfasst und entsprechend 
priorisiert abgearbeitet werden. Soweit die Störungsursache bereits bekannt ist 
(Known Error), ist eine Sofortlösung bzw. ein Workaround unmittelbar zu unterbreiten. 

Sollte keine Sofortlösung bzw. kein Workaround vorhanden sein, ist die 
Supportanfrage, soweit notwendig, unmittelbar zu eskalieren und durch die 
nächsthöhere Instanz zu prüfen und ggf. auch vor Ort beim Auftraggeber zu 
bearbeiten. Nachhaltige Maßnahmen zur Vermeidung von aufgetretenen Störungen 
werden dann in festgelegten Intervallen durch den Auftragnehmer in die IT-
Infrastruktur implementiert. 

Ermittelte Lösungen/Workarounds sind dem Auftraggeber unmittelbar bekannt zu 
geben und detailliert durch den Auftragnehmer zu dokumentieren. Soweit die 
Supportanfrage gelöst ist, ist diese zu schließen und der Abschluss dem Auftraggeber 
bekannt zu geben. Innerhalb des Supportprozesses kommt es dem Auftraggeber 
insbesondere darauf an, dass er über eingeleitete Schritte/durchgeführte bzw. 
durchzuführende Tätigkeiten des Auftragnehmers unterrichtet wird und stets den 
Überblick hat, welchen Status die jeweilige Störung innehat. 

Zur Identifizierung des Ereignisses vergibt der Auftragnehmer eine Ticketnummer. 
Diese Ticketnummer muss zur eindeutigen Zuordnung dem Auftraggeber bereits bei 
Ereignismeldung bekanntgegeben werden. Für die Abwicklung von 
Serviceleistungen, die vom Auftragnehmer initiiert werden (bspw. Abstimmung von 
Lieferterminen), wird eine Rufnummer des Auftraggebers benannt, die zum Zwecke 
von Abstimmungen bzw. Terminvereinbarungen verwendet werden muss. 

Die Erfahrungen des Auftraggebers zeigen, dass die in der Service-Hotline bzw. im 
Service Desk eingesetzten Mitarbeiter des Auftragnehmers über eine hohe fachliche, 
soziale und methodische Kompetenz verfügen müssen. Diese Kompetenzen sind 
notwendig, um folgende Zielerwartung des Auftraggebers dauerhaft erreichen zu 
können: 

 Die Kommunikation des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber muss 
jederzeit positiv, service- und kundenorientiert durchgeführt werden. Der 
Auftragnehmer erreicht durch deeskalierende, zielführende Gesprächsführung 
eine Konfliktreduzierung in emotional angespannten Situationen. 

 Die Kommunikation mit dem Auftraggeber muss derart ausgelegt sein, dass 
Ereignisse aktiv aufgenommen werden und Fragetechniken angewandt werden, 
die die Lösung des Ereignisses unterstützen. Durch verständliche und 
kompetente Anweisungen, überzeugende Argumentation und zielgerichtete 
Anleitung des Auftraggebers wird im Rahmen der Ereignis- bzw. 
Störungsbeseitigung eine effektive und nachhaltige Lösung erreicht. 

 Der Auftragnehmer erreicht aufgrund von fachlicher und Methodenkompetenz 
eine Qualität in der Ticketaufnahme sowie -bearbeitung, die sich mindestens 
durch folgende Eckpunkte auszeichnet: 

- Ereignisse werden korrekt und vollständig entgegengenommen. 

- Die telefonische Erreichbarkeit des Auftragnehmers beträgt mindestens 80 % 
bei einer Rufannahme innerhalb von 30 Sekunden. 

- Ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz der Mitarbeiter des Auftragnehmers 
führt zu einer richtigen Zuweisung von Tickets an den 3rd-Level-Support 
(Fehlerquote < 10 %). 

Die Kosten für die Abwicklung von Gewährleistungsfällen sowie sämtlichen 
Instandsetzungs- und Supportleistungen sowie sämtlicher Verschleiß- und Ersatz- 
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bzw. Neuteile für drei bzw. zwei Jahre ab Übergabe hat der Auftragnehmer in die 
Servicepauschale einzukalkulieren. 

2.2.3.2 Neuerungen und Entwicklungen 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber aktiv über Neuerungen und 
Entwicklungen bezüglich der gelieferten Geräte zu informieren sowie aktuelle, neue 
und verbesserte Treiber, Updates, Firmware, Major- und Minor-Upgrades sowie 
Patches o. Ä. dem Auftraggeber automatisch, kostenlos und in einem in den System 
Center Configuration Manager – SCCM importierbaren Format (*.inf-based) zur 
Verfügung zu stellen. Die Bereitstellung hat durch den Auftragnehmer oder den 
jeweiligen Hersteller nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber zu erfolgen. 
Die Nutzung eines Fernzugriffes i. S. v. einer Remotefehleranalyse auf das jeweilige 
Gerät ist nicht möglich. Für die gelieferten Geräte sind alle Handbücher und 
Bedienungsanleitungen in deutscher und/oder englischer Sprache per Download 
bereitzustellen. 

Die Kosten für die Zurverfügungstellung von Neuerungen und Entwicklungen für drei 
bzw. zwei Jahre ab Übergabe hat der Auftragnehmer in die Servicepauschale 
einzukalkulieren. 

2.2.4 Gewährleistung und Instandsetzung (losübergreifend) 

Der Auftragnehmer wird in den ersten zwei Jahren ab Übergabe der in den Ziffern 3.3, 
3.4 sowie 3.5 dargestellten Geräte und Produkte die Nacherfüllung (Nachbesserung 
oder Nachlieferung nach Wahl des Auftraggebers) im Rahmen der Gewährleistung 
übernehmen.auch dann übernehmen, wenn die Gewährleistungsvoraussetzungen 
nicht vorliegen. Die Leistungen werden dann als Instandsetzungsleistungen erbracht 
und sind mit der Vergütung der Servicepauschale abgegolten. Das gilt nur dann nicht, 
wenn eine mutwillige Beschädigung oder höhere Gewalt vorlag, was der 
Auftragnehmer nachzuweisen hat. In diesem Ausnahmefall ist der Auftragnehmer 
berechtigt, das Material gesondert in Rechnung zu stellen, für den übrigen Aufwand 
zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit erhält der Auftragnehmer eine 
zusätzliche Vergütung unter Fortschreibung der vertraglichen Preise und Kalkulation. 

Nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung der im Rahmen dieser Ausschreibung 
gelieferten Produkte muss der Auftragnehmer Instandsetzungsleistungen für ein Jahr 
ausschließlich für die in den Ziffern 3.3.2.1, 3.3.3.1, 3.4.1 sowie 3.5 (Notebook – 
Modell 1, Notebook – Modell 2, Arbeitsplatzrechner, Computerbildschirm – 24-Zoll 
sowie Computerbildschirm – 27-Zoll) dargestellten Geräte erbringen. 
Instandsetzungsleistungen i. S. dieser Leistungsbeschreibung umfassen alle 
Maßnahmen zur Rückführung eines Produktes in einen funktionsfähigen Soll-
Zustand (i. S. einer Reparatur). 

Im Rahmen der Instandsetzungsleistungen müssen defekte Geräte oder 
Komponenten instandgesetzt und weiterverwendet (i. S. einer regenerativen 
Reparatur) und/oder verschlissene oder defekte Teile gegen Neuteile ausgetauscht 
werden (i. S. einer Austauschreparatur). Die Nutzung eines Fernzugriffes i. S. einer 
Remotefehleranalyse auf das jeweilige Gerät ist nicht möglich. 

Der Auftraggeber hat das Recht, durch eigenes IT-Fachpersonal Aktivitäten für die 
Erweiterung/Instandhaltung der Geräte im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten 
durchzuführen. Die Durchführung dieser Aktivitäten erfolgt nur durch qualifiziertes IT-
Personal des Auftraggebers, welches nach Einschätzung des Auftragnehmers 
entsprechend durch den Auftragnehmer einzuweisen ist. Es werden nur geeignete 
Erweiterungskomponenten verwendet. Ebenso können baugleiche Teile, die vom 
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jeweiligen Hersteller zum Einsatz in dem entsprechenden Gerät freigegeben worden 
sind, eingesetzt werden. 

Von vorstehend beschriebenen Maßnahmen bleibt die Verpflichtung des 
Auftragnehmers zur gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung im Hinblick auf das 
gesamte Gerät sowie den Serviceleistungen unberührt. 

Die zeitlichen Anforderungen an die Instandsetzungsleistungen ergeben sich aus der 
Ziffer 2.2.3.1 „Service-Level und Supportleistungen“. Für die 
Instandsetzungsleistungen für die in den Ziffern 3.3.2.1, 3.3.3.1, 3.4.1 und 3.5 
dargestellten Geräte sowie sämtlicher für die Instandsetzung der Geräte 
unabdingbaren Ersatz- bzw. Neuteile ist der Auftragnehmer berechtigt, das Material 
gesondert in Rechnung zu stellen, für den übrigen Aufwand zur Wiederherstellung 
der Funktionstüchtigkeit erhält der Auftragnehmer eine zusätzliche Vergütung unter 
Fortschreibung der vertraglichen Preise und Kalkulation. 

Der Auftragnehmer hat dazu dem Auftraggeber auf Anforderung sodann innerhalb 
sieben Kalendertagen ein Angebot für die Instandsetzungsleistungen 
(Inhalte/Vergütung) mit einer regelmäßigen festen Bindefrist von 30 Kalendertagen 
zur freien Entscheidung zu unterbreiten, indem er neben den genauen 
Leistungsinhalten auch das Material sowie die Vergütung vollständig und 
abschließend darzustellen hat. Der Auftragnehmer erstellt das Angebot 
unentgeltlich.Die Kosten für den Gewährleistungsservice aller Geräte und Produkte 
sowie die Instandsetzung (Arbeitsleistung) für die in den Ziffern 3.3.2.1, 3.3.3.1, 3.4.1 
und 3.5 dargestellten Geräte sowie sämtlicher Verschleiß- und Ersatz- bzw. Neuteile 
für drei bzw. zweiJahre ab Übergabe hat der Auftragnehmer in die Servicepauschale 
einzukalkulieren. 

2.2.5 Leistungen für Los 1 und/oder Los 2 

2.2.5.1 Treiber-Management 

Für die verbauten Komponenten werden alle Gerätetreiber des jeweils aktuellen 
Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem im *.inf-based Installationsformat 
(importierbar im SCCM) geliefert bzw. durch Verweis auf eine Downloadseite im 
Internet zur Verfügung gestellt. 

Nach der Installation der *.inf-based Gerätetreiber müssen im Gerätemanager des 
jeweils aktuellen Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem alle verbauten 
Komponenten installiert sein. Dabei sollte kein unbekanntes Gerät sowie kein Gerät 
gelistet werden, das einen Konflikt verursacht. Soweit nicht alle verbauten 
Komponenten unmittelbar fehlerfrei installiert werden ist der Auftragnehmer 
verpflichtet, die bereitgestellten Treiber unverzüglich so lange nachzubessern, bis alle 
verbauten Komponenten fehlerfrei im des jeweils aktuellen Microsoft® Windows® 
Clientbetriebssystem gelistet werden. 

2.2.5.2 BIOS/UEFI-Management 

Der Auftragnehmer stellt ein (oder mehrere) Tool(s) zur Verfügung, mit dem oder 
denen das Setzen oder Ändern von BIOS/UEFI-Einstellungen des jeweils aktuellen 
Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem möglich ist. Hierbei muss es auch 
möglich sein, BIOS/UEFI-Einstellungen von einem minimierten Betriebssystem des 
jeweils aktuellen Microsoft® Windows® Clientbetriebssystems, welches sich von 
verschiedenen startfähigen Speichermedien (wie etwa CD-ROM, USB-Stick oder 
Festplatte) hochfahren lässt, dauerhaft setzen oder ändern zu können. 
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Zudem muss es mittels des bzw. der Tools möglich sein, einheitliche BIOS/UEFI-
Einstellungen in einem Arbeitsschritt über verschiedene Rechnermodelle hinweg zu 
setzen und als Konfiguration dauerhaft zu speichern und zu verteilen. 

2.2.5.3 Vorkonfiguration der BIOS-Einstellungen 

Die Notebooks gemäß den Ziffern 3.3.2.1 und 3.3.3.1 sowie der Arbeitsplatzrechner 
gemäß Ziffer 3.4.2 müssen mit standardisierten BIOS-Einstellungen ausgeliefert 
werden. Der Auftraggeber wird die dazu notwendigen Konfigurationsdaten 
unmittelbar nach Zuschlagserteilung an den Auftragnehmer übermitteln und diese 
ggf. mit dem Auftragnehmer abstimmen bzw. konkretisieren. Der Auftragnehmer ist 
verpflichtet, die Geräte anhand der abgestimmten und final vom Auftraggeber 
freigegebenen BIOS-Einstellungen zu konfigurieren und auszuliefern. 

2.2.5.4 Vernichten von Datenträgern bei Defekt (Optionale Leistung) 

Aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen des Auftraggebers müssen defekte 
elektronische oder Flash-Speichermedien (Solid State Discs, Speicherkarten etc.), 
welche im Rahmen der Gewährleistung an den Auftragnehmer zurückgeführt werden, 
innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Zustellung durch den Auftragnehmer oder einen 
vom ihm beauftragten Dritten gemäß der Norm DIN 66399:2012 "Vernichten von 
Datenträgern" zerstört werden. Die Größe der entstehenden Partikel darf 
300 Quadratmillimeter, DIN 66399, Stufe H-5, nicht überschreiten. Die 
Speichermedien können alternativ auch thermisch vernichtet werden, dafür muss das 
Speichermedienlaufwerk mindestens 15 Minuten lang auf über 1.000°C erhitzt 
werden. 

Defekte Speichermedien müssen nach Austausch durch den Auftragnehmer oder 
einen von ihm beauftragten Dritten der Vernichtung zugeführt werden. 
Ersatzleistungen aufgrund von Defekten haben im Rahmen der Gewährleistung vor 
dem Rücksenden der Speichermedien und ab Meldung des Defektes bis zum 
nächsten Arbeitstag, 17:00 Uhr zu erfolgen. 

Der Auftragnehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter muss einen funktionierenden 
Sicherheitsprozess aufgesetzt haben, so dass die zu vernichtenden Speichermedien 
zuverlässig unlesbar gemacht werden und keine Unbefugten Informationen daraus 
gewinnen können. Es muss sichergestellt sein, dass im Falle einer Zwischenlagerung 
der Speichermedien beim Auftragnehmer oder einem von ihm beauftragten Dritten 
eine funktionierende Zutrittskontrolle implementiert ist, damit Unbefugte auf die zu 
vernichtenden Speichermedien keinen Zugriff erhalten. Die Geräte und Werkzeuge 
zur Vernichtung der Speichermedien dürfen nur von Mitarbeitern bedient werden, die 
in deren Handhabung eingewiesen wurden. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis der Vernichtung 
des Speichermediums zu erbringen. 

Sollte der Ausbau der defekten Datenträger nicht möglich sein, kann anstelle des 
Datenträgers auch das komplette Gerät der vollständigen Vernichtung zugeführt 
werden. 

Diese Leistung kann unabhängig vom jeweiligen Mengengerüst (s. Ziffer 2.2.1), 
bedarfsgerecht durch den Auftraggeber beauftragt werden und ist gesondert in 
Rechnung zu stellen. 
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3 Kriterienkatalog 

Im Folgenden sind die Anforderungen an die Systeme und die Leistungserbringung 
in Form von Kriteriengruppen und Kriterien aufgeführt. Dabei sind zwei verschiedene 
Arten von Kriterien gegeneinander abzugrenzen, die im Kriterienkatalog der 
Leistungsbeschreibung Anwendung finden. 

3.1 Anforderungen an die Projektabwicklung (losübergreifend) 

KG 1  Anforderungen an die Projektabwicklung (losübergreifend) 

Referenz Typ Anforderung 

K 1.1.  B Bitte erläutern Sie Ihre Projektorganisation und benennen Sie 
eine(n) eindeutige(n) und entscheidungsbefugte(n) 
Ansprechpartner/Rolle, welche(r) für die Lieferungen sowie die zu 
erbringenden Serviceleistungen aussagekräftig ist. 
Berücksichtigen Sie dabei, dass diese(r) Ansprechpartner/Rolle 
dem Auftraggeber zu Abstimmungsfragen im erforderlichen Maß 
zur Verfügung stehen muss. 

Stellen Sie zusätzlich dar, wie Sie die Stellvertreterregelungen im 
Allgemeinen sowie bei ungeplanter Abwesenheit, z. B. Krankheit 
o. Ä., organisieren und wie Sie den Informationsaustausch 
innerhalb Ihrer Projektorganisation, aber auch mit dem 
Auftraggeber hinsichtlich des Projektverlaufes bezogen auf den 
Auftragsgegenstand sicherstellen. 

K 1.2.  A Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass alle Personen, die 
von ihm mit der Leistungserbringung für den Auftraggeber betraut 
sind, die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz 
sowie den Sozialdatenschutz beachten. Eine schriftliche 
Verpflichtung dieser Personen auf die Wahrung des 
Datengeheimnisses ist vor der erstmaligen Aufnahme ihrer 
Tätigkeit für den Auftraggeber vorzunehmen und auf Verlangen 
nachzuweisen. 

Bestätigen Sie die Erfüllung dieser Anforderung? (Ja/Nein) 

K 1.3.  A Alle im Projekt eingesetzten Mitarbeiter müssen die deutsche 
Sprache in der Kommunikation mit dem Auftraggeber in Wort und 
Schrift fließend anwenden. 

Bestätigen Sie die Erfüllung dieser Anforderung? (Ja/Nein) 

K 1.4.  A Die im Rahmen dieser Ausschreibung angebotenen Hard- bzw. 
Softwares dürfen ausschließlich Neugeräte 
(Originalherstellerware) bzw. Vollversionen sein. 

Bestätigen Sie die Erfüllung dieser Anforderung? (Ja/Nein) 

Tabelle 5: Anforderungen an die Projektabwicklung (losübergreifend) 
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3.2 Allgemeine Regelungen zur Leistungserbringung (losübergreifend) 

KG 2  Allgemeine Regelungen zur Leistungserbringung (losübergreifend) 

Referenz Typ Anforderung 

K 2.1.  A Bestätigen Sie die Erfüllung der in Ziffer 2.1 „Technische 
Vorgaben (losübergreifend)“ definierten Anforderungen? 
(Ja/Nein) 

K 2.2.  A Bestätigen Sie die Erfüllung der in Ziffer 2.2.2 „Lieferleistung 
(losübergreifend)“ definierten Anforderungen? (Ja/Nein) 

K 2.3.  B Stellen Sie dar, wie Sie die in Ziffer 2.2.2 „Lieferleistung 
(losübergreifend)“ definierten Anforderungen bei der 
Vertragsdurchführung umsetzen und gehen Sie dabei auch auf 
die in Ziffer 2.2.2.2 „Leistungsort und Leistungszeit“ definierten 
Anforderungen ein. 

Gehen Sie zusätzlich auf die möglichen Meldewege und 
Mitwirkungsleistungen ein, die der Auftraggeber bei 
Lieferleistungen zu erbringen hat. Gehen Sie ebenfalls darauf 
ein, wie Sie den zeitgerechten Versand organisieren. 

K 2.4.  A Bestätigen Sie die Erfüllung der in Ziffer 2.2.3 „Service und 
Support (losübergreifend)“ definierten Anforderungen? (Ja/Nein) 

K 2.5.  B Stellen Sie dar, wie Sie die in den Ziffern 2.2.3 „Service und 
Support (losübergreifend)“ definierten Anforderungen bei der 
Vertragsdurchführung umsetzen. 

Gehen Sie hierbei zusätzlich auf die möglichen Meldewege und 
die auf ein notwendiges Mindestmaß reduzierten 
Mitwirkungsleistungen ein, die der Auftraggeber bei einem 
Gewährleistungsfall bzw. sämtlichen weiteren Leistungen zu 
erbringen hat. Gehen Sie ebenfalls darauf ein, wie Sie die 
definierten Anforderungen an die Bearbeitung von Ereignissen 
bei der Vertragsdurchführung umsetzen. 

K 2.6.  A Bestätigen Sie die Erfüllung der in Ziffer 2.2.4 „Gewährleistung 
und Instandsetzung (losübergreifend)“ definierten 
Anforderungen? (Ja/Nein) 

Tabelle 6: Allgemeine Regelungen zur Leistungserbringung (losübergreifend) 

3.3 Geräte/Produkte im Los 1 

Der Warenkorb für das Los 1 setzt sich aus folgenden Geräten/Produkten zusammen: 

 Notebook – Modell 1 

- Notebook 

- Port Replikator 

 Notebook – Modell 2 

- Notebook 
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- Port Replikator 

3.3.1 Zusätzliche Regelungen zur Leistungserbringung für Los 1 

KG 3  Zusätzliche Regelungen zur Leistungserbringung für Los 1 

Referenz Typ Anforderung 

K 3.1.  A Bestätigen Sie die Erfüllung der in Ziffer 2.2.5 „Leistungen für Los 
1 und/oder Los 2“ definierten Anforderungen? (Ja/Nein) 

K 3.2.  B Bieten Sie die Möglichkeit einer Integration im SCCM mit 
folgenden Anforderungen? 

 Suche nach Modell 

 Automatisierter Download der Treiber 

 Automatisierter Import der Treiber nach SCCM 

 Automatisiertes Erstellen eines Treiberpaketes in SCCM 

K 3.3.  B Werden für die verbauten Komponenten alle Gerätetreiber des 
jeweils aktuellen Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem im 
*.inf-based Installationsformat (importierbar im SCCM) als ein 
Treiberpaket (z. B. *.exe, *.zip oder *.rar) geliefert bzw. durch 
Verweis auf eine Downloadseite im Internet zur Verfügung 
gestellt? 

K 3.4.  B Bietet das bzw. die in Ziffer 2.2.5.2 geforderte(n) Tool(s) 
zusätzlich folgende Funktionen: 

 Ablegen des BIOS/UEFI-Passwortes verschlüsselt als Datei, 
um dieses später auf mehrere Arbeitsplatzrechner als 
Standardpasswort für das BIOS/UEFI zu verteilen. 

 Auslesen und bei Bedarf ändern (für ein oder mehrere 
Arbeitsplatzrechner) von BIOS/UEFI-Einstellungen über ein 
GUI gestütztes Tool, um diese als Vorlage für ein späteres 
Deployment per SCCM zu nutzen. 

 BIOS/UEFI -Einstellungen remote auslesen und ggf. bei 
Bedarf anpassen. 

 Automatisiertes Bereitstellen von BIOS/UEFI-Updates per 
zentraler Verwaltung. 

 Setzen einheitlicher BIOS/UEFI-Einstellungen über 
verschiedene Rechnermodelle hinweg mit einem 
Konfigurationselement (z. B. xml-File). 

K 3.5.  A Bestätigen Sie die Erfüllung der in Ziffer 2.2.5.4 „Vernichten von 
Datenträgern bei Defekt (Optionale Leistung)“ definierten 
Anforderungen? (Ja/Nein) 

K 3.6.  B Stellen Sie dar, wie Ihr Sicherheitsprozess zur Vernichtung von 
Datenträgern aufgebaut ist und gehen Sie darauf ein, wie Sie die 
Erfüllung der Anforderungen bezüglich der Vernichtung von 
Datenträgern (vgl. Ziffer 2.2.5.4) bei der Vertragsdurchführung 
sicherstellen. 

Tabelle 7: Zusätzliche Regelungen zur Leistungserbringung für Los 1 
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3.3.2 Notebook – Modell 1 

3.3.2.1 Notebook 

KG 4  Notebook 

Referenz Typ Anforderung 

K 4.1.  A Im Lieferumfang enthalten sind: 

 1 Notebook mit integrierter Tastatur (Tastaturlayout: DE 
(Deutsch) gemäß ISO/IEC 9995 i.V.m DIN 2137) und 
integriertem Nummernblock sowie Multi-Touch-Touchpad 

 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, 
CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17, Deutschland) mit einer 
Länge von mindestens 180 cm für das Notebook 

 1 OEM-Lizenz für eine Instanz des jeweils aktuellen 
Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem mindestens der 
Professional-Edition in 64-Bit-Version oder gleichwertig. Die 
Lizenz muss eine Neu-Lizenz sein, welche für den deutschen 
Markt zugelassen ist. 

 Treibersoftware für aktuelle Betriebssysteme durch Verweis 
auf Downloadseite im Internet 

 Bedienungsanleitung per Download 

Bitte benennen Sie das Notebook mit einer eindeutigen 
Produktbezeichnung und legen Sie Ihrem Angebot ein Datenblatt 
mit einer Abbildung des Gerätes bei. Das beigelegte Datenblatt 
gilt nicht als Beantwortung der folgenden Fragen, sondern dient 
nur einer übersichtlichen Präsentation des angebotenen Gerätes. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderungen 
und ist es durch eine eindeutige Produktbezeichnung und ein 
beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein) 

K 4.2.  A Der Auftraggeber verlangt einen sicheren Betrieb der 
eingesetzten Microsoft® Windows®-Betriebssysteme. Deshalb 
muss das Notebook nach dem „Windows Hardware Compatibility 
Program“ für Windows®-10-Computer zertifiziert sein oder die 
Anforderungen für die Zertifizierung erfüllen. Die 
Voraussetzungen für die Zertifizierung sind unter folgendem Link 
veröffentlicht: 

https://msdn.microsoft.com/en-
us/library/windows/hardware/dn939961(v=vs.85).aspx 

Der Bieter ist verpflichtet einen entsprechenden Nachweis bei 
Angebotsabgabe oder, soweit der Nachweis zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht vorliegt, unverzüglich sobald dieser zur Verfügung 
steht, zu erbringen. Der Nachweis kann durch Vorlage des 
Prüfsiegels, der Zertifizierung oder durch Nachweis der 
Einhaltung der Einzelkriterien erbracht werden. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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KG 4  Notebook 

Referenz Typ Anforderung 

K 4.3.  A Die Bildschirmfläche des Displays beträgt zwischen 14,0-Zoll und 
14,9-Zoll und ist mit einer nach EN ISO 9241-3xx entspiegelten 
(matt), antistatischen Beschichtung versehen. 

Eine zusätzlich befestigte Folie vor einem spiegelnden Display 
erfüllt die Anforderungen i. S. dieses Kriteriums nicht! 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 4.4.  A Das Display unterstützt eine Auflösung von mindestens 
1.920 x 1.080 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz. 

Die Displayhelligkeit muss mindestens 250 cd/m² (Candela pro 
Quadratmeter) betragen und das Display ist hinsichtlich 
ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN ISO 9241-307 
geprüft und hält mindestens die Anforderungen der 
Pixelfehlerklasse II ein. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 4.5.  B Unterstützt das Display eine Auflösung von mindestens 
2.560 x 1.440 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz? 

Die Displayhelligkeit muss mindestens 250 cd/m² (Candela pro 
Quadratmeter) betragen und das Display ist hinsichtlich 
ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN ISO 9241-307 
geprüft und hält mindestens die Anforderungen der 
Pixelfehlerklasse II ein. 

K 4.6.  A Die Flüssigkristallmischungen dürfen keine Substanzen 
enthalten, die als krebserzeugend, erbgutverändernd oder 
fortpflanzungsgefährdend in Kategorie 1 oder 2 oder als giftig 
bzw. sehr giftig gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
eingestuft sind. 

Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms darf kein 
Quecksilber enthalten. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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KG 4  Notebook 

Referenz Typ Anforderung 

K 4.7.  A Das Notebook verfügt über mindestens einen auf x64-
Technologie basierenden Prozessor mit mindestens zwei 
Prozessorkernen. 

Das System ist für den Einsatz mit windowsbasierenden 
Betriebssystemen vorgesehen und somit für den Betrieb mit 
32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystemen geeignet. 

Der Prozessor unterstützt eine Technologie, mit der jeder 
Prozessorkern mehrere Anwendungen parallel/gleichzeitig 
verarbeiten kann. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 4.8.  A Das Notebook mit dem installierten Betriebssystem Microsoft 
Windows 10 Pro x64 ist einem Benchmark-Test in mindestens 
drei Durchgängen unter Verwendung des Tools „MobileMark 
2014“ (BAPCo) zu unterziehen. 

Der Wert „Office Productivity“ übersteigt die Mindestanforderung 
von 1.500 Score Points. Zusätzlich übersteigt der Wert „Battery 
Life“ die Dauer von 800 600 Minuten. 

Auf Anfrage durch den Auftraggeber ist der Auftragnehmer 
verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis durch Vorlage der 
Messprotokolle zu erbringen. 

Hinweis: 

Als Grundlage zur Definition der dargestellten Benchmarkwerte 
diente ein System mit einem verbauten Prozessor Intel Core 
i5-7200U CPU @ 2.50GHz. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 4.9.  B Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei 
Testläufen) für den „Office Productivity“-Wert an. 

Hinweis: 

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (höchster „Office 
Productivity“-Wert) erhält die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % 
Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die 
minimale Bewertungspunktzahl beträgt 0 Punkte. 

K 4.10.  B Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei 
Testläufen) für den „Battery Life“-Wert an. 

Hinweis: 

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (höchster „Battery 
Life“-Wert) erhält die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % 
Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die 
minimale Bewertungspunktzahl beträgt 0 Punkte. 



 

Stand: 17. Juli22. September 2017  Seite 21 von 64 

Hamburg Port Authority 

LEISTUNGSBESCHREIBUNG IT-Arbeitsplatzausstattung  

KG 4  Notebook 

Referenz Typ Anforderung 

K 4.11.  A Die Hauptplatine (Mainboard) verfügt über ein Unified Extensible 
Firmware Interface – UEFI, mindestens Version 2.65, das durch 
ein Passwort (Admin- bzw. Systempasswort) gegen 
unerwünschte Konfigurationsänderungen zu schützen und mit 
einem weiteren Passwort für den Systemstart (Bootpasswort) 
konfigurierbar ist. 

Schnittstellen und Laufwerke können über 
Konfigurationsparameter im UEFI deaktiviert werden. Zudem sind 
hier entsprechende PXE-Bootkonfigurationen der Netzwerkkarte 
einstellbar. Ferner ist das UEFI per Fernzugriff (remote) 
managebar. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 4.12.  A Das Notebook ist mit mindestens 8 GB Arbeitsspeicher (ein 
Speichermodul, mindestens DDR4, DUAL-Channel, mindestens 
2.133 MHz) bestückt. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 4.13.  A Das Notebook ist mit einer intern verbauten Solid-State-Disc mit 
mindestens folgenden Merkmalen bestückt: 

 SATA 6 Gb/s 

 Speicherkapazität von 256 GB 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 4.14.  A Das Notebook ist mindestens mit den folgenden intern verbauten 
Schnittstellen ausgestattet: 

 3 x USB 3.x, davon mindestens 1 x USB-Typ-C-
Steckverbindung 

 1 x Ethernet (RJ45) 

 Bluetooth 4.1 gemäß IEEE 802.15.1 

 1 x (Mini-)DisplayPort oder (Mini)-HDMI 

 1 x Mikrofoneingang und 1 x Audioausgang oder 
Kombibuchse für Mikrofoneingang und Audioausgang 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 4.15.  B Ist das Notebook mit dem Übertragungsstandard Near Field 
Communication - NFC gemäß ISO/IEC 18092:2013 ausgestattet? 

K 4.16.  B Ist das Notebook mit einem Smartcard-Lesegerät ausgestattet? 
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KG 4  Notebook 

Referenz Typ Anforderung 

K 4.17.  A Das Notebook verfügt über eine deaktivierbare 
Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss, welche die 
Modi 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T gemäß IEEE 802.3 im 
Full-Duplex-Mode unterstützt. 

Die Netzwerkschnittstelle unterstützt zudem Autonegotiation bzw. 
Autosensing sowie PXE und Wake-On-LAN. Der Standard 
IEEE 802.1X – Port Based Network Access Control für die 
Authentifizierung und Autorisierung in lokalen Netzen wird von 
der Netzwerkschnittstelle unterstützt. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 4.18.  A Das Notebook ist mit einer internen Wireless-LAN-Schnittstelle 
ausgestattet, welche mindestens den Standard IEEE 802.11ac 
(abwärtskompatibel) im 5-GHz-Band sowie die WEP/WPA- und 
WPA2-Verschlüsselung unterstützt. 

Zusätzlich zu der internen Wireless-LAN-Schnittstelle ist das 
Notebook mit einem internen UMTS-Modul ausgestattet, welches 
mindestens den Standard LTE Cat 3 (Down- bzw. Uplink: 
mindestens 100 Mb/s bzw. 50 Mb/s) unterstützt. 

Das Notebook verfügt über einen Hardwareschalter, 
Softwareschalter und/oder eine Funktionstastenkombination, 
über den/die drahtlose Funkverbindungen zu deaktivieren sind. 
Eine optische Anzeige (bspw. LED) signalisiert die Zustände 
EIN/AUS der drahtlosen Funkverbindungen. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 4.19.  A Das Notebook verfügt über eine onboard-Grafikkarte, die eine 
Auflösung von mindestens 1.920 x 1.080 (nativ) Bildpunkten bei 
60 Hz. Das „Shared-Memory“ ist abhängig von der 
Arbeitsspeichergröße konfigurierbar. 

Zusätzlich werden mindestens folgende Merkmale von der 
onboard-Grafikkarte unterstützt: 

 Die onboard-Grafikkarte muss im UEFI deaktivierbar sein. 

 Farbtiefe von mindestens 32-Bit. 

 DirectX® 12. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 4.20.  A Das Notebook verfügt über ein internes (onboard) Stereo-
Sounddevice (mindestens Audio Codec ’97 – AC ’97). Das 
Sounddevice ist im UEFI deaktivierbar. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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KG 4  Notebook 

Referenz Typ Anforderung 

K 4.21.  A Das Notebook ist an der Frontseite, oberhalb des Displays, mit 
einer integrierten Webkamera ausgestattet, welche eine 
Auflösung von mindestens 720p5 unterstützt und im UEFI 
deaktivierbar ist. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 4.22.  A Das Notebook verfügt über mindestens einen integrierten 
Fingerabdruckscanner, über den das System den Zugriff auf die 
Daten gewährt. Die hinterlegten Bilddaten der Fingerabdrücke 
müssen dabei verschlüsselt auf der Festplatte abgelegt werden. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 4.23.  A Das Notebook ist mit einem Trusted Platform Module - TPM, 
mindestens Version 2.0 ausgestattet. Die daraus resultierende 
Erweiterung der grundlegenden Sicherheitsfunktionen wird von 
dem mitgelieferten Betriebssystem unterstützt. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene System diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 4.24.  A Das Notebook muss zum Schutz gegen Diebstahl die Aufnahme 
eines separaten Schlosses mit Stahlband ermöglichen. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 4.25.  A Das Gehäuse des Notebooks weist keine scharfen Kanten auf, ist 
aus stabilem, verwindungsfreiem Material gefertigt und mit einem 
Ein-/Ausschalter bzw. Taster versehen. Durch seine Betätigung 
muss das Gerät mindestens in den Betriebszustand „Aus“ (ACPI-
Zustand S5) versetzt werden können. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 4.26.  A Aus ergonomischen Gründen muss das Notebook in einer 
dezenten, bürotypischen Farbe (Schwarz-, Silber- und/oder 
Grautöne) ausgeliefert werden. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

                                                
5 „720“ steht für die vertikale Auflösung, „p“ für progressive Bildübertragung 



 

Stand: 17. Juli22. September 2017  Seite 24 von 64 

Hamburg Port Authority 

LEISTUNGSBESCHREIBUNG IT-Arbeitsplatzausstattung  

KG 4  Notebook 

Referenz Typ Anforderung 

K 4.27.  A Das Notebook ist mit mindestens einem integrierten Lithium-
Ionen-Akkumulator - Akku ausgestattet., welcher mindestens drei 
Zellen besitzt und eine Kapazität von mindestens 4.400 Milli-
Ampere-Stunden – mAh aufweist. Der integrierte Akku lässt sich 
ohne Werkzeug aus dem Notebook entfernen und wieder 
montieren. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 4.28.  A Das Notebook ist mit einem internen oder externen Netzteil 
ausgestattet, welches für den Betrieb gemäß der Ausstattung des 
Lieferumfanges dimensioniert ist. Das Netzteil ist lüfterlos oder 
mit einem temperaturgesteuerten Lüfter ausgestattet. 

Interne Netzteile müssen bei der Prüfung gemäß dem 
Generalized Internal Power Supply Efficiency Test Protocol, Rev. 
6.6 (Allgemeines Prüfprotokoll für die Effizienz interner Netzteile, 
abrufbar unter 
http://www.plugloadsofischaxlutions.com/docs/collatrl/print/Gener
alized_Internal_Power_Supply_Efficiency_Test_Protocol_R6.6.p
df) die folgenden Anforderungen erfüllen: 

 Das interne Netzteil erreicht einen Mindest-Wirkungsgrad von 
0,85 bei 50 % der Nennleistung sowie einen Mindest-
Wirkungsgrad von 0,82 bei 20 % und 100 % der 
Nennleistung. 

Zusätzlich ist bei internen Netzteilen mit einer maximalen 
Nennleistung von mindestens 75 W folgende Anforderung zu 
erfüllen: 

 Ein Mindest-Leistungsfaktor von 0,9 wird bei einer 
Nennleistung von 100 % erreicht. 

Externe Einzel- und Mehrspannungsnetzteile müssen bei der 
Prüfung nach der Uniform Test Method for Measuring the Energy 
Consumption of External Power Supplies, Appendix Z to 10 CFR 
Part 430 (Einheitliche Prüfmethode für die Messung des 
Stromverbrauchs externer Netzteile) mindestens die 
Leistungsanforderungen der Stufe V des International Efficiency 
Marking Protocol6 (Internationales Protokoll zur 
Effizienzkennzeichnung) erfüllen. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

                                                
6 Die Leistungsanforderungen der Stufe V des International Efficiency Marking Protocol for 

External Power Supplies sind in Anlage 1 - International_Efficiency_Marking_Protocol der 
Leistungsbeschreibung beigefügt. 
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KG 4  Notebook 

Referenz Typ Anforderung 

K 4.29.  A Es muss möglich sein, folgende Mindestanforderungen an die 
Energiemanagementfunktionen einzustellen bzw. zu 
konfigurieren: 

 Der Ruhezustand muss so eingestellt werden können, dass er 
spätestens nach 30 Minuten Inaktivität des Benutzers aktiviert 
wird. 

 Die Geschwindigkeit aktiver 1-Gbit/s-Ethernet- 
Netzverbindungen muss beim Übergang in den Ruhe- oder 
Aus-Zustand reduziert werden können. 

 Der Ruhezustand des Anzeigegerätes muss so eingestellt 
werden können, dass er spätestens nach 15 Minuten 
Inaktivität des Benutzers aktiviert wird. 

 Es muss die Möglichkeit bestehen, die Wake-On-LAN-
Funktion für den Ruhemodus zu aktivieren und zu 
deaktivieren. 

 Die Wake-On-LAN-Funktion muss für den Ruhemodus 
aktiviert werden können, wenn das System mit Wechselstrom 
betrieben wird. 

 Es muss eine Bedienfunktion zum Aktivieren der Wake-On-
LAN-Funktion bereitgestellt werden, die sowohl von der 
Benutzeroberfläche des Client-Betriebssystems als auch über 
das Netzwerk hinreichend zugänglich ist, wenn das Notebook 
mit deaktivierter Wake-On-LAN-Funktion ausgeliefert wird. 

 Es müssen sowohl (über das Netzwerk) ferngesteuerte als 
auch planmäßige (z. B. per Echtzeituhr) Weck-Ereignisse aus 
dem Ruhemodus unterstützt werden. 

 Es muss die Möglichkeit bestehen, in der 
Hardwarekonfiguration vorgenommene Weckeinstellungen 
(mit Werkzeugen des Herstellers) zentral zu verwalten, sofern 
der Hersteller Zugriff auf solche Funktionen hat. 

Der Auftragnehmer ist gegenüber dem Auftraggeber verpflichtet, 
die Einhaltung der Einzelkriterien nachzuweisen. Alternativ kann 
der Nachweis auch durch Vorlage des Prüfsiegels der 
Zertifizierung nach dem Energy Star Version 6.1 oder 
gleichwertig nachgewiesen werden. 

Bei Verwendung einer alternativen Zertifizierung ist der Nachweis 
zu erbringen, dass diese die Erfüllung der Einzelkriterien 
sicherstellt. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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KG 4  Notebook 

Referenz Typ Anforderung 

K 4.30.  B Geben Sie den typischen Stromverbrauch („Typical Energy 
Consumption“ - ETEC) gemäß Energy Star, Version 6.17 des 
Notebooks an und ergänzen Sie den angegebenen Wert im 
Preisblatt. Weisen Sie den Wert mittels Meßprotokoll nach! 

Hinweis: 

Das Notebook mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl. 
Preisblatt_Los 1, laufende Nummer 7) erhält die volle 
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert 
erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl 
beträgt 0 Punkte. 

K 4.31.  A Die ausgewiesenen Werte für den garantierten A-bewerteten 
Schallleistungspegel LWAd des Notebooks dürfen folgende Werte 
nicht überschreiten, wobei die Messungen entsprechend der 
ISO 7779 in den im Anhang der ECMA-74 beschriebenen 
Betriebszuständen ermittelt werden müssen: 

 Leerlaufbetrieb (LWA(1)): 32 dB 

 Aktiviertes Festplattenlaufwerk (LWA(2)): 37 dB 

 Aktiviertes optisches Laufwerk (LWA(3)): 48 dB 

Damit der Schallleistungspegel als garantiert gelten kann, sind 
entsprechend ISO 9296:1988 mindestens drei Geräte in jedem 
Betriebszustand zu prüfen. 

Der Auftraggeber behält sich vor, im Verlauf des Verfahrens eine 
Herstellererklärung und einen Prüfbericht nach 
ISO/FDIS 7779:2010 einer nach ISO 17025 akkreditierten Stelle, 
oder ein Dokument, das mindestens die Angaben … 

 Name des Prüflabors (externes oder firmeninternes 
Prüfinstitut) 

 Akkreditierungsnachweis des Prüflabors nach ISO 17025 für 
Messungen nach ISO/FDIS 7779:2010 

 Unterschrift der autorisierten Person vom Labor (z. B. 
Laborleiter) 

 Schallleistungswerte 

… enthält, zu verlangen. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

Tabelle 8: Notebook 

                                                
7 Das Prüfverfahren zur Bestimmung des Stromverbrauches von Notebooks hat gemäß 

Beschluss (EU) 2015/1402 zu erfolgen. Der Beschluss ist in Anlage 2 - Beschluss 
2015_1402_EU der Leistungsbeschreibung beigefügt. 
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3.3.2.2 Port Replikator 

KG 5  Port Replikator 

Referenz Typ Anforderung 

K 5.1.  A Im Lieferumfang enthalten sind: 

 1 Port Replikator 

 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, 
CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17, Deutschland) mit einer 
Länge von mindestens 100 cm für den Port Replikator 

 Treibersoftware (soweit vorhanden bzw. benötigt) für aktuelle 
Betriebssysteme durch Verweis auf Downloadseite im 
Internet 

Bitte benennen Sie den Port Replikator mit einer eindeutigen 
Produktbezeichnung und legen Sie Ihrem Angebot ein Datenblatt 
mit einer Abbildung des Produktes bei. Das beigelegte Datenblatt 
gilt nicht als Beantwortung der folgenden Fragen, sondern dient 
nur einer übersichtlichen Präsentation des angebotenen 
Produktes. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderungen 
und ist es durch eine eindeutige Produktbezeichnung und ein 
beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein) 

K 5.2.  A Bei dem Port Replikator muss es sich um Originalherstellerware 
des Herstellers des in Ziffer 3.3.2.1 geforderten Notebooks 
handeln. Alternativ muss die Kompatibilität des Port Replikators 
mit dem Notebook vom Hersteller des Notebooks bestätigt 
werden. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 5.3.  A Der Port Replikator ist mit mindestens folgenden Schnittstellen 
ausgestattet: 

 4 x USB 3.x 

 2 x (Mini)-DisplayPort und/oder (Mini-)HDMI 

 1 x Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss, 
welche die Modi 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T gemäß 
IEEE 802.3 im Full-Duplex-Mode unterstützt 

 1 x Kopfhöreranschluss 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 5.4.  A Der Port Replikator ist mit einem Netzteil ausgestattet, welches 
für den Betrieb gemäß der Ausstattung des Lieferumfanges des 
Notebooks dimensioniert ist. Das Netzteil ist lüfterlos. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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K 5.5.  A Das Gehäuse des Port Replikators weist keine scharfen Kanten 
auf und ist aus stabilem, verwindungsfreiem Material gefertigt. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

Tabelle 9: Port Replikator 

3.3.3 Notebook – Modell 2 

3.3.3.1 Notebook 

KG 6  Notebook 

Referenz Typ Anforderung 

K 6.1.  A Im Lieferumfang enthalten sind: 

 1 Notebook mit integrierter Tastatur (Tastaturlayout: DE 
(Deutsch) gemäß ISO/IEC 9995 i.V.m DIN 2137) und 
integriertem Nummernblock sowie Multi-Touch-Touchpad 

 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, 
CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17, Deutschland) mit einer 
Länge von mindestens 180 cm für das Notebook 

 1 OEM-Lizenz für eine Instanz des jeweils aktuellen 
Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem mindestens der 
Professional-Edition in 64-Bit-Version oder gleichwertig. Die 
Lizenz muss eine Neu-Lizenz sein, welche für den deutschen 
Markt zugelassen ist. 

 Treibersoftware für aktuelle Betriebssysteme durch Verweis 
auf Downloadseite im Internet 

 Bedienungsanleitung per Download 

Bitte benennen Sie das Notebook mit einer eindeutigen 
Produktbezeichnung und legen Sie Ihrem Angebot ein Datenblatt 
mit einer Abbildung des Gerätes bei. Das beigelegte Datenblatt 
gilt nicht als Beantwortung der folgenden Fragen, sondern dient 
nur einer übersichtlichen Präsentation des angebotenen Gerätes. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderungen 
und ist es durch eine eindeutige Produktbezeichnung und ein 
beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein) 
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Referenz Typ Anforderung 

K 6.2.  A Der Auftraggeber verlangt einen sicheren Betrieb der 
eingesetzten Microsoft® Windows®-Betriebssysteme. Deshalb 
muss das Notebook nach dem „Windows Hardware Compatibility 
Program“ für Windows®-10-Computer zertifiziert sein oder die 
Anforderungen für die Zertifizierung erfüllen. Die 
Voraussetzungen für die Zertifizierung sind unter folgendem Link 
veröffentlicht: 

https://msdn.microsoft.com/en-
us/library/windows/hardware/dn939961(v=vs.85).aspx 

Der Bieter ist verpflichtet einen entsprechenden Nachweis bei 
Angebotsabgabe oder, soweit der Nachweis zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht vorliegt, unverzüglich sobald dieser zur Verfügung 
steht, zu erbringen. Der Nachweis kann durch Vorlage des 
Prüfsiegels, der Zertifizierung oder durch Nachweis der 
Einhaltung der Einzelkriterien erbracht werden. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 6.3.  A Die Bildschirmfläche des Displays beträgt zwischen 13,0-Zoll und 
13,9-Zoll. Das Display weist eine kapazitive Touchbedienung mit 
zehn Finger Multi-Touch-Technologie auf, welches die Nutzung 
eines Eingabestiftes unterstützt. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 6.4.  A Das Display unterstützt eine Auflösung von mindestens 
2.560 x 1.440 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz. 

Die Displayhelligkeit muss mindestens 250 cd/m² (Candela pro 
Quadratmeter) betragen und das Display ist hinsichtlich 
ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN ISO 9241-307 
geprüft und hält mindestens die Anforderungen der 
Pixelfehlerklasse II ein. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 6.5.  B Unterstützt das Display eine Auflösung von mindestens 
3.200 x 1.800 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz? 

Die Displayhelligkeit muss mindestens 250 cd/m² (Candela pro 
Quadratmeter) betragen und das Display ist hinsichtlich 
ergonomischer Eigenschaften nach der Norm EN ISO 9241-307 
geprüft und hält mindestens die Anforderungen der 
Pixelfehlerklasse II ein. 
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Referenz Typ Anforderung 

K 6.6.  A Die Flüssigkristallmischungen dürfen keine Substanzen 
enthalten, die als krebserzeugend, erbgutverändernd oder 
fortpflanzungsgefährdend in Kategorie 1 oder 2 oder als giftig 
bzw. sehr giftig gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
eingestuft sind. 

Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms darf kein 
Quecksilber enthalten. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 6.7.  A Das Notebook verfügt über mindestens einen auf x64-
Technologie basierenden Prozessor mit mindestens zwei 
Prozessorkernen. 

Das System ist für den Einsatz mit windowsbasierenden 
Betriebssystemen vorgesehen und somit für den Betrieb mit 
32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystemen geeignet. 

Der Prozessor unterstützt eine Technologie, mit der jeder 
Prozessorkern mehrere Anwendungen parallel/gleichzeitig 
verarbeiten kann. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 6.8.  A Das Notebook mit dem installierten Betriebssystem Microsoft 
Windows 10 Pro x64 ist einem Benchmark-Test in mindestens 
drei Durchgängen unter Verwendung des Tools „MobileMark 
2014“ (BAPCo) zu unterziehen. 

Der Wert „Office Productivity“ übersteigt die Mindestanforderung 
von 1.000 Score Points. Zusätzlich übersteigt der Wert „Battery 
Life“ die Dauer von 550 Minuten. 

Auf Anfrage durch den Auftraggeber ist der Auftragnehmer 
verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis durch Vorlage der 
Messprotokolle zu erbringen. 

Hinweis: 

Als Grundlage zur Definition der dargestellten Benchmarkwerte 
diente ein System mit einem verbauten Prozessor Intel Core 
m7-6Y75 CPU @ 1.20GHz. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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Referenz Typ Anforderung 

K 6.9.  B Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei 
Testläufen) für den „Office Productivity“-Wert an. 

Hinweis: 

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (höchster „Office 
Productivity“-Wert) erhält die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % 
Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die 
minimale Bewertungspunktzahl beträgt 0 Punkte. 

K 6.10.  B Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei 
Testläufen) für den „Battery Life“-Wert an. 

Hinweis: 

Das Notebook mit dem besten Testergebnis (höchster „Battery 
Life“-Wert) erhält die volle Bewertungspunktzahl. Je 5 % 
Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. Die 
minimale Bewertungspunktzahl beträgt 0 Punkte. 

K 6.11.  A Die Hauptplatine (Mainboard) verfügt über ein Unified Extensible 
Firmware Interface – UEFI, mindestens Version 2.65, das durch 
ein Passwort (Admin- bzw. Systempasswort) gegen 
unerwünschte Konfigurationsänderungen zu schützen und mit 
einem weiteren Passwort für den Systemstart (Bootpasswort) 
konfigurierbar ist. 

Schnittstellen und Laufwerke können über 
Konfigurationsparameter im UEFI deaktiviert werden. Zudem sind 
hier entsprechende PXE-Bootkonfigurationen der Netzwerkkarte 
einstellbar. Ferner ist das UEFI per Fernzugriff (remote) 
managebar. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 6.12.  A Das Notebook ist mit mindestens 16 GB Arbeitsspeicher 
(mindestens DDR3, mindestens 1.866 MHz) bestückt. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 6.13.  A Das Notebook ist mit einer intern verbauten Solid-State-Disc mit 
mindestens folgenden Merkmalen bestückt: 

 SATA 6 Gb/s 

 Speicherkapazität von 256 GB 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 6.14.  B Wird die in K 6.13 geforderte Solid-State-Disc über die 
Schnittstelle NVM Express – NVMe verbunden? 
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Referenz Typ Anforderung 

K 6.15.  A Das Notebook ist mindestens mit den folgenden intern verbauten 
Schnittstellen ausgestattet: 

 3 x USB 3.x, davon mindestens 1 x USB-Typ-C-
Steckverbindung 

 1 x Ethernet (RJ45) 

 Bluetooth 4.1 gemäß IEEE 802.15.1 

 Near Field Communication - NFC gemäß ISO/IEC 18092:2013 

 1 x (Mini-)DisplayPort oder (Mini-)HDMI 

 1 x Mikrofoneingang 

 1 x Audioausgang 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 6.16.  A Das Notebook verfügt über eine deaktivierbare 
Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss, welche die 
Modi 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T gemäß IEEE 802.3 im 
Full-Duplex-Mode unterstützt. 

Die Netzwerkschnittstelle unterstützt zudem Autonegotiation bzw. 
Autosensing sowie PXE und Wake-On-LAN. Der Standard 
IEEE 802.1X – Port Based Network Access Control für die 
Authentifizierung und Autorisierung in lokalen Netzen wird von 
der Netzwerkschnittstelle unterstützt. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 6.17.  A Das Notebook ist mit einer internen Wireless-LAN-Schnittstelle 
ausgestattet, welche mindestens den Standard IEEE 802.11ac 
(abwärtskompatibel) im 5-GHz-Band sowie die WEP/WPA- und 
WPA2-Verschlüsselung unterstützt. 

Das Notebook verfügt über einen Hardwareschalter, 
Softwareschalter und/oder eine Funktionstastenkombination, 
über den/die drahtlose Funkverbindungen zu deaktivieren sind. 
Eine optische Anzeige (bspw. LED) signalisiert die Zustände 
EIN/AUS der drahtlosen Funkverbindungen. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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K 6.18.  A Das Notebook verfügt über eine onboard-Grafikkarte, die eine 
Auflösung von mindestens 1.920 x 1.080 (nativ) Bildpunkten bei 
60 Hz. Das „Shared-Memory“ ist abhängig von der 
Arbeitsspeichergröße konfigurierbar. 

Zusätzlich werden mindestens folgende Merkmale von der 
onboard-Grafikkarte unterstützt: 

 Die onboard-Grafikkarte muss im UEFI deaktivierbar sein. 

 Farbtiefe von mindestens 32-Bit. 

 DirectX® 12. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 6.19.  A Das Notebook verfügt über ein internes (onboard) Stereo-
Sounddevice (mindestens Audio Codec ’97 – AC ’97). Das 
Sounddevice ist im UEFI deaktivierbar. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 6.20.  A Das Notebook ist an der Frontseite, oberhalb des Displays, mit 
einer integrierten Webkamera ausgestattet, welche eine 
Auflösung von mindestens 720p8 unterstützt und im UEFI 
deaktivierbar ist. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 6.21.  A Das Notebook verfügt über mindestens einen integrierten 
Fingerabdruckscanner, über den das System den Zugriff auf die 
Daten gewährt. Die hinterlegten Bilddaten der Fingerabdrücke 
müssen dabei verschlüsselt auf der Festplatte abgelegt werden. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 6.22.  A Das Notebook ist mit einem Trusted Platform Module - TPM, 
mindestens Version 2.0 ausgestattet. Die daraus resultierende 
Erweiterung der grundlegenden Sicherheitsfunktionen wird von 
dem mitgelieferten Betriebssystem unterstützt. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene System diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 6.23.  A Das Notebook muss zum Schutz gegen Diebstahl die Aufnahme 
eines separaten Schlosses mit Stahlband ermöglichen. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

                                                
8 „720“ steht für die vertikale Auflösung, „p“ für progressive Bildübertragung 
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K 6.24.  A Das Gehäuse des Notebooks weist keine scharfen Kanten auf, ist 
aus stabilem, verwindungsfreiem Material gefertigt und mit einem 
Ein-/Ausschalter bzw. Taster versehen. Durch seine Betätigung 
muss das Gerät mindestens in den Betriebszustand „Aus“ (ACPI-
Zustand S5) versetzt werden können. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 6.25.  A Aus ergonomischen Gründen muss das Notebook in einer 
dezenten, bürotypischen Farbe (Schwarz-, Silber- und/oder 
Grautöne) ausgeliefert werden. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 6.26.  A Das Notebook ist mit mindestens einem integrierten Lithium-
Ionen-Akkumulator - Akku ausgestattet., welcher mindestens drei 
Zellen besitzt und eine Kapazität von mindestens 2.800 Milli-
Ampere-Stunden – mAh aufweist. Der integrierte Akku lässt sich 
ohne Werkzeug aus dem Notebook entfernen und wieder 
montieren. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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K 6.27.  A Das Notebook ist mit einem internen oder externen Netzteil 
ausgestattet, welches für den Betrieb gemäß der Ausstattung des 
Lieferumfanges dimensioniert ist. Das Netzteil ist lüfterlos oder 
mit einem temperaturgesteuerten Lüfter ausgestattet. 

Interne Netzteile müssen bei der Prüfung gemäß dem 
Generalized Internal Power Supply Efficiency Test Protocol, Rev. 
6.6 (Allgemeines Prüfprotokoll für die Effizienz interner Netzteile, 
abrufbar unter 
http://www.plugloadsofischaxlutions.com/docs/collatrl/print/Gener
alized_Internal_Power_Supply_Efficiency_Test_Protocol_R6.6.p
df) die folgenden Anforderungen erfüllen: 

 Das interne Netzteil erreicht einen Mindest-Wirkungsgrad von 
0,85 bei 50 % der Nennleistung sowie einen Mindest-
Wirkungsgrad von 0,82 bei 20 % und 100 % der 
Nennleistung. 

Zusätzlich ist bei internen Netzteilen mit einer maximalen 
Nennleistung von mindestens 75 W folgende Anforderung zu 
erfüllen: 

 Ein Mindest-Leistungsfaktor von 0,9 wird bei einer 
Nennleistung von 100 % erreicht. 

Externe Einzel- und Mehrspannungsnetzteile müssen bei der 
Prüfung nach der Uniform Test Method for Measuring the Energy 
Consumption of External Power Supplies, Appendix Z to 10 CFR 
Part 430 (Einheitliche Prüfmethode für die Messung des 
Stromverbrauchs externer Netzteile) mindestens die 
Leistungsanforderungen der Stufe V des International Efficiency 
Marking Protocol9 (Internationales Protokoll zur 
Effizienzkennzeichnung) erfüllen. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

                                                
9 Die Leistungsanforderungen der Stufe V des International Efficiency Marking Protocol for 

External Power Supplies sind in Anlage 1 - International_Efficiency_Marking_Protocol der 
Leistungsbeschreibung beigefügt. 
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K 6.28.  A Es muss möglich sein, folgende Mindestanforderungen an die 
Energiemanagementfunktionen einzustellen bzw. zu 
konfigurieren: 

 Der Ruhezustand muss so eingestellt werden können, dass er 
spätestens nach 30 Minuten Inaktivität des Benutzers aktiviert 
wird. 

 Die Geschwindigkeit aktiver 1-Gbit/s-Ethernet- 
Netzverbindungen muss beim Übergang in den Ruhe- oder 
Aus-Zustand reduziert werden können. 

 Der Ruhezustand des Anzeigegerätes muss so eingestellt 
werden können, dass er spätestens nach 15 Minuten 
Inaktivität des Benutzers aktiviert wird. 

 Es muss die Möglichkeit bestehen, die Wake-On-LAN-
Funktion für den Ruhemodus zu aktivieren und zu 
deaktivieren. 

 Die Wake-On-LAN-Funktion muss für den Ruhemodus 
aktiviert werden können, wenn das System mit Wechselstrom 
betrieben wird. 

 Es muss eine Bedienfunktion zum Aktivieren der Wake-On-
LAN-Funktion bereitgestellt werden, die sowohl von der 
Benutzeroberfläche des Client-Betriebssystems als auch über 
das Netzwerk hinreichend zugänglich ist, wenn das Notebook 
mit deaktivierter Wake-On-LAN-Funktion ausgeliefert wird. 

 Es müssen sowohl (über das Netzwerk) ferngesteuerte als 
auch planmäßige (z. B. per Echtzeituhr) Weck-Ereignisse aus 
dem Ruhemodus unterstützt werden. 

 Es muss die Möglichkeit bestehen, in der 
Hardwarekonfiguration vorgenommene Weckeinstellungen 
(mit Werkzeugen des Herstellers) zentral zu verwalten, sofern 
der Hersteller Zugriff auf solche Funktionen hat. 

Der Auftragnehmer ist gegenüber dem Auftraggeber verpflichtet, 
die Einhaltung der Einzelkriterien nachzuweisen. Alternativ kann 
der Nachweis auch durch Vorlage des Prüfsiegels der 
Zertifizierung nach dem Energy Star Version 6.1 oder 
gleichwertig nachgewiesen werden. 

Bei Verwendung einer alternativen Zertifizierung ist der Nachweis 
zu erbringen, dass diese die Erfüllung der Einzelkriterien 
sicherstellt. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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K 6.29.  B Geben Sie den typischen Stromverbrauch („Typical Energy 
Consumption“ - ETEC) gemäß Energy Star, Version 6.110 des 
Notebooks an und ergänzen Sie den angegebenen Wert im 
Preisblatt. Weisen Sie den Wert mittels Meßprotokoll nach! 

Hinweis: 

Das Notebook mit dem geringsten Stromverbrauch je Jahr (vgl. 
Preisblatt_Los 1, laufende Nummer 28) erhält die volle 
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert 
erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl 
beträgt 0 Punkte. 

K 6.30.  A Die ausgewiesenen Werte für den garantierten A-bewerteten 
Schallleistungspegel LWAd des Notebooks dürfen folgende Werte 
nicht überschreiten, wobei die Messungen entsprechend der 
ISO 7779 in den im Anhang der ECMA-74 beschriebenen 
Betriebszuständen ermittelt werden müssen: 

 Leerlaufbetrieb (LWA(1)): 32 dB 

 Aktiviertes Festplattenlaufwerk (LWA(2)): 37 dB 

 Aktiviertes optisches Laufwerk (LWA(3)): 48 dB 

Damit der Schallleistungspegel als garantiert gelten kann, sind 
entsprechend ISO 9296:1988 mindestens drei Geräte in jedem 
Betriebszustand zu prüfen. 

Der Auftraggeber behält sich vor, im Verlauf des Verfahrens eine 
Herstellererklärung und einen Prüfbericht nach 
ISO/FDIS 7779:2010 einer nach ISO 17025 akkreditierten Stelle, 
oder ein Dokument, das mindestens die Angaben … 

 Name des Prüflabors (externes oder firmeninternes 
Prüfinstitut) 

 Akkreditierungsnachweis des Prüflabors nach ISO 17025 für 
Messungen nach ISO/FDIS 7779:2010 

 Unterschrift der autorisierten Person vom Labor (z. B. 
Laborleiter) 

 Schallleistungswerte 

… enthält, zu verlangen. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

Tabelle 10: Notebook 

                                                
10 Das Prüfverfahren zur Bestimmung des Stromverbrauches von Notebooks hat gemäß 

Beschluss (EU) 2015/1402 zu erfolgen. Der Beschluss ist in Anlage 2 - Beschluss 
2015_1402_EU der Leistungsbeschreibung beigefügt. 



 

Stand: 17. Juli22. September 2017  Seite 38 von 64 

Hamburg Port Authority 

LEISTUNGSBESCHREIBUNG IT-Arbeitsplatzausstattung  

3.3.3.2 Port Replikator 

KG 7  Port Replikator 

Referenz Typ Anforderung 

K 7.1.  A Im Lieferumfang enthalten sind: 

 1 Port Replikator 

 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, 
CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17, Deutschland) mit einer 
Länge von mindestens 100 cm für den Port Replikator 

 Treibersoftware (soweit vorhanden bzw. benötigt) für aktuelle 
Betriebssysteme durch Verweis auf Downloadseite im 
Internet 

Bitte benennen Sie den Port Replikator mit einer eindeutigen 
Produktbezeichnung und legen Sie Ihrem Angebot ein Datenblatt 
mit einer Abbildung des Produktes bei. Das beigelegte Datenblatt 
gilt nicht als Beantwortung der folgenden Fragen, sondern dient 
nur einer übersichtlichen Präsentation des angebotenen 
Produktes. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderungen 
und ist es durch eine eindeutige Produktbezeichnung und ein 
beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein) 

K 7.2.  A Bei dem Port Replikator muss es sich um Originalherstellerware 
des Herstellers des in Ziffer 3.3.3.2 geforderten Notebooks 
handeln. Alternativ muss die Kompatibilität des Port Replikators 
mit dem Notebook vom Hersteller des Notebooks bestätigt 
werden. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 7.3.  A Der Port Replikator ist mit mindestens folgenden Schnittstellen 
ausgestattet: 

 4 x USB 3.x 

 2 x (Mini)-DisplayPort und/oder (Mini-)HDMI 

 1 x Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss, 
welche die Modi 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T gemäß 
IEEE 802.3 im Full-Duplex-Mode unterstützt 

 1 x Kopfhöreranschluss 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 7.4.  A Der Port Replikator ist mit einem Netzteil ausgestattet, welches 
für den Betrieb gemäß der Ausstattung des Lieferumfanges des 
Notebooks dimensioniert ist. Das Netzteil ist lüfterlos. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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Referenz Typ Anforderung 

K 7.5.  A Das Gehäuse des Port Replikators weist keine scharfen Kanten 
auf und ist aus stabilem, verwindungsfreiem Material gefertigt. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

Tabelle 11: Port Replikator 

3.4 Geräte/Produkte im Los 2 

Der Warenkorb für das Los 2 setzt sich aus folgendem Gerät/Produkt zusammen: 

 Arbeitsplatzrechner 

3.4.1 Zusätzliche Regelungen zur Leistungserbringung für Los 2 

KG 8  Zusätzliche Regelungen zur Leistungserbringung für Los 2 

Referenz Typ Anforderung 

K 8.1.  A Bestätigen Sie die Erfüllung der in Ziffer 2.2.5 „Leistungen für Los 
1 und/oder Los 2“ definierten Anforderungen? (Ja/Nein) 

K 8.2.  B Bieten Sie die Möglichkeit einer Integration im SCCM mit 
folgenden Anforderungen? 

 Suche nach Modell 

 Automatisierter Download der Treiber 

 Automatisierter Import der Treiber nach SCCM 

 Automatisiertes Erstellen eines Treiberpaketes in SCCM 

K 8.3.  B Werden für die verbauten Komponenten alle Gerätetreiber des 
jeweils aktuellen Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem im 
*.inf-based Installationsformat (importierbar im SCCM) als ein 
Treiberpaket (z. B. *.exe, *.zip oder *.rar) geliefert bzw. durch 
Verweis auf eine Downloadseite im Internet zur Verfügung 
gestellt? 
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KG 8  Zusätzliche Regelungen zur Leistungserbringung für Los 2 

Referenz Typ Anforderung 

K 8.4.  B Bietet das bzw. die in Ziffer 2.2.5.2 geforderte(n) Tool(s) 
zusätzlich folgende Funktionen: 

 Ablegen des BIOS/UEFI-Passwortes verschlüsselt als Datei, 
um dieses später auf mehrere Arbeitsplatzrechner als 
Standardpasswort für das BIOS/UEFI zu verteilen. 

 Auslesen und bei Bedarf ändern (für ein oder mehrere 
Arbeitsplatzrechner) von BIOS/UEFI-Einstellungen über ein 
GUI gestütztes Tool, um diese als Vorlage für ein späteres 
Deployment per SCCM zu nutzen. 

 BIOS/UEFI -Einstellungen remote auslesen und ggf. bei 
Bedarf anpassen. 

 Automatisiertes Bereitstellen von BIOS/UEFI-Updates per 
zentraler Verwaltung. 

 Setzen einheitlicher BIOS/UEFI-Einstellungen über 
verschiedene Rechnermodelle hinweg mit einem 
Konfigurationselement (z. B. xml-File). 

K 8.5.  A Bestätigen Sie die Erfüllung der in Ziffer 2.2.5.4 „Vernichten von 
Datenträgern bei Defekt (Optionale Leistung)“ definierten 
Anforderungen? (Ja/Nein) 

K 8.6.  B Stellen Sie dar, wie Ihr Sicherheitsprozess zur Vernichtung von 
Datenträgern aufgebaut ist und gehen Sie darauf ein, wie Sie die 
Erfüllung der Anforderungen bezüglich der Vernichtung von 
Datenträgern (vgl. Ziffer 2.2.5.4) bei der Vertragsdurchführung 
sicherstellen. 

Tabelle 12: Zusätzliche Regelungen zur Leistungserbringung für Los 2 
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3.4.2 Arbeitsplatzrechner 

KG 9  Arbeitsplatzrechner 

Referenz Typ Anforderung 

K 9.1.  A Im Lieferumfang enthalten sind: 

 1 Personal Computer, Einzelplatzrechner 
Bauform: Mini-PC; maximale Abmessungen (Breite x Tiefe x 
Höhe): 19 cm x 20 cm x 6 cm 

 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, 
CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17, Deutschland) mit einer 
Länge von mindestens 180 cm für den Arbeitsplatzrechner 

 1 OEM-Lizenz für eine Instanz des jeweils aktuellen 
Microsoft® Windows® Clientbetriebssystem mindestens der 
Professional-Edition in 64-Bit-Version oder gleichwertig. Die 
Lizenz muss eine Neu-Lizenz sein, welche für den deutschen 
Markt zugelassen ist. 

 Treibersoftware für aktuelle Betriebssysteme durch Verweis 
auf Downloadseite im Internet 

 Bedienungsanleitung (Papier, elektronisches Medium oder 
Download) 

Bitte benennen Sie den Arbeitsplatzrechner mit einer eindeutigen 
Produktbezeichnung und legen Sie Ihrem Angebot ein Datenblatt 
mit einer Abbildung des Gerätes bei. Das beigelegte Datenblatt 
gilt nicht als Beantwortung der folgenden Fragen, sondern dient 
nur einer übersichtlichen Präsentation des angebotenen Gerätes. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderungen 
und ist es durch eine eindeutige Produktbezeichnung und ein 
beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein) 

K 9.2.  A Der Auftraggeber verlangt einen sicheren Betrieb der 
eingesetzten Microsoft® Windows®-Betriebssysteme. Deshalb 
muss der Arbeitsplatzrechner nach dem „Windows Hardware 
Compatibility Program“ für Windows®-10-Computer zertifiziert 
sein oder die Anforderungen für die Zertifizierung erfüllen. Die 
Voraussetzungen für die Zertifizierung sind unter folgendem Link 
veröffentlicht: 

https://msdn.microsoft.com/en-
us/library/windows/hardware/dn939961(v=vs.85).aspx 

Der Bieter ist verpflichtet einen entsprechenden Nachweis bei 
Angebotsabgabe oder, soweit der Nachweis zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht vorliegt, unverzüglich sobald dieser zur Verfügung 
steht, zu erbringen. Der Nachweis kann durch Vorlage des 
Prüfsiegels, der Zertifizierung oder durch Nachweis der 
Einhaltung der Einzelkriterien erbracht werden. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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KG 9  Arbeitsplatzrechner 

Referenz Typ Anforderung 

K 9.3.  A Der Arbeitsplatzrechner verfügt über mindestens einen auf x64-
Technologie basierenden Prozessor mit mindestens vier 
Prozessorkernen. 

Das System ist für den Einsatz mit windowsbasierenden 
Betriebssystemen vorgesehen und somit für den Betrieb mit 
32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystemen geeignet. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 9.4.  A Der Arbeitsplatzrechner mit dem installierten Betriebssystem 
Microsoft Windows 10 Pro x64, version 1607 ist einem 
Benchmark-Test in mindestens drei Durchgängen unter 
Verwendung des Tools „SYSmark 2014 SE“ (BAPCo) zu 
unterziehen. 

Der Wert „Overall Performance“ übersteigt die 
Mindestanforderung von 750 Score Points. 

Auf Anfrage durch den Auftraggeber ist der Bieter verpflichtet, 
einen entsprechenden Nachweis durch Vorlage der 
Messprotokolle zu erbringen. 

Hinweis: 

Als Grundlage zur Definition der dargestellten Benchmarkwerte 
diente ein System mit einem verbauten Prozessor Intel Core 
i5-7500T CPU @ 2.70GHz. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 9.5.  B Geben Sie die gemittelten Testergebnisse (aus den drei 
Testläufen) für den „Overall Performance“-Wert an. 

Hinweis: 

Der Arbeitsplatzrechner mit dem besten Testergebnis (höchster 
„Overall Performance“-Wert) erhält die volle 
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert 
erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl 
beträgt 0 Punkte. 
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KG 9  Arbeitsplatzrechner 

Referenz Typ Anforderung 

K 9.6.  A Die Hauptplatine (Mainboard) verfügt über ein Unified Extensible 
Firmware Interface – UEFI, mindestens Version 2.65, das durch 
ein Passwort (Admin- bzw. Systempasswort) gegen 
unerwünschte Konfigurationsänderungen zu schützen und mit 
einem weiteren Passwort für den Systemstart (Bootpasswort) 
konfigurierbar ist. 

Schnittstellen und Laufwerke können über 
Konfigurationsparameter im UEFI deaktiviert werden. Zudem sind 
hier entsprechende PXE-Bootkonfigurationen der Netzwerkkarte 
einstellbar. Ferner ist das UEFI per Fernzugriff (remote) 
managebar. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 9.7.  A Der Arbeitsplatzrechner ist mit mindestens 8 GB Arbeitsspeicher 
(ein Modul, mindestens DDR4, mindestens 2.133 MHz) bestückt. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 9.8.  A Der Arbeitsplatzrechner ist mit einer intern verbauten Solid-State-
Disc mit mindestens folgenden Merkmalen bestückt: 

 SATA 6 Gb/s 

 Speicherkapazität von 256 GB 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 9.9.  B Geben Sie für den Arbeitsplatzrechner die Lesetransferrate in 
MB/s der intern verbauten Solid-State-Disc an. 

Hinweis: 

Der Arbeitsplatzrechner muss mindestens gemäß den 
Anforderungen der KG 9 ausgestattet sein. Die Solid-State-Disc 
mit der höchsten Lesetransferrate in MB/s erhält die volle 
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert 
erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl 
beträgt 0 Punkte. 

K 9.10.  B Geben Sie für den Arbeitsplatzrechner die Schreibtransferrate in 
MB/s der intern verbauten Solid-State-Disc an. 

Hinweis: 

Der Arbeitsplatzrechner muss mindestens gemäß den 
Anforderungen der KG 9 ausgestattet sein. Die Solid-State-Disc 
mit der höchsten Schreibtransferrate in MB/s erhält die volle 
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Maximalwert 
erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl 
beträgt 0 Punkte. 
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KG 9  Arbeitsplatzrechner 

Referenz Typ Anforderung 

K 9.11.  B Geben Sie für den Arbeitsplatzrechner die „Input/Output 
Operations Per Second - IOPS“ in MB/s der intern verbauten 
Solid-State-Disc an. 

Hinweis: 

Der Arbeitsplatzrechner muss mindestens gemäß den 
Anforderungen der KG 9 ausgestattet sein. Die Solid-State-Disc 
mit den höchsten IOPS erhält die volle Bewertungspunktzahl. Je 
5 % Abweichung vom Maximalwert erfolgt ein Punkt Abwertung. 
Die minimale Bewertungspunktzahl beträgt 0 Punkte. 

K 9.12.  A Der Arbeitsplatzrechner muss für die Aufnahme einer 
zusätzlichen Festplatte mit mindestens einem freien 2,5-Zoll-
Einschub ausgestattet sein. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 9.13.  A Der Arbeitsplatzrechner ist mit mindestens folgenden 
Schnittstellen ausgestattet: 

 6 x USB 3.x, davon mindestens 1 x USB-Typ-C-
Steckverbindung 

 1 x Ethernet (RJ45) 

 1 x DisplayPort und/oder HDMI 

 1 x Mikrofoneingang 

 1 x Audioausgang 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 9.14.  A Der Arbeitsplatzrechner verfügt über eine deaktivierbare 
Netzwerkschnittstelle (Ethernet) mit RJ45-Anschluss, welche die 
Modi 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T gemäß IEEE 802.3 im 
Full-Duplex-Mode unterstützt. 

Die Netzwerkschnittstelle unterstützt zudem Autonegotiation bzw. 
Autosensing sowie PXE und Wake-On-LAN. Der Standard 
IEEE 802.1X – Port Based Network Access Control für die 
Authentifizierung und Autorisierung in lokalen Netzen wird von 
der Netzwerkschnittstelle unterstützt. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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KG 9  Arbeitsplatzrechner 

Referenz Typ Anforderung 

K 9.15.  A Der Arbeitsplatzrechner verfügt über eine onboard-Grafikkarte, 
die eine Auflösung von mindestens 1.920 x 1.080 (nativ) 
Bildpunkten bei 60 Hz. Das „Shared-Memory“ ist abhängig von 
der Arbeitsspeichergröße konfigurierbar. 

Zusätzlich werden mindestens folgende Merkmale von der 
onboard-Grafikkarte unterstützt: 

 Soweit eine dedizierte Grafikkarte verbaut ist, muss Ddie 
onboard-Grafikkarte muss im UEFI deaktivierbar sein. 

 Farbtiefe von mindestens 32-Bit. 

 Es muss die Möglichkeit bestehen, zwei externe digitale 
Computerbildschirme mit einer Auflösung von mindestens 
1.920 x 1.080 Bildpunkten gleichzeitig (Desktopvergrößerung) 
zu betreiben. 

 DirectX 12. 

 OpenGL 4.4. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 9.16.  A Der Arbeitsplatzrechner verfügt über ein internes (onboard) 
Stereo-Sounddevice (mindestens Audio Codec ’97 – AC ’97). 
Das Sounddevice ist im UEFI deaktivierbar. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 9.17.  A Der Arbeitsplatzrechner ist mit einem Trusted Platform Module - 
TPM, mindestens Version 2.0 ausgestattet. Die daraus 
resultierende Erweiterung der grundlegenden 
Sicherheitsfunktionen wird von dem mitgelieferten 
Betriebssystem unterstützt. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene System diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 9.18.  A Der Arbeitsplatzrechner muss zum Schutz gegen Diebstahl die 
Aufnahme eines separaten Schlosses mit Stahlband 
ermöglichen. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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KG 9  Arbeitsplatzrechner 

Referenz Typ Anforderung 

K 9.19.  A Das Gehäuse des Arbeitsplatzrechners ist innen und außen 
entgratet, aus stabilem, verwindungsfreiem Metall gefertigt und 
an der Frontseite mit einem Ein-/Ausschalter bzw. Taster 
versehen. Durch seine Betätigung muss das Gerät mindestens in 
den Betriebszustand „Aus“ (ACPI-Zustand S5) versetzt werden 
können. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 9.20.  A Das Gehäuse ist zum Zwecke der Erweiterung durch Steckkarten 
ohne den Einsatz von Werkzeugen zu öffnen. Der 
Einbau/Ausbau von optischen Laufwerken und mindestens einer 
Festplatten ist muss ebenfalls ohne Werkzeugeinsatz möglich 
sein. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 9.21.  A Aus ergonomischen Gründen muss der Arbeitsplatzrechner in 
einer dezenten, bürotypischen Farbe (Schwarz-, Silber- und/oder 
Grautöne) ausgeliefert werden. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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KG 9  Arbeitsplatzrechner 

Referenz Typ Anforderung 

K 9.22.  A Der Arbeitsplatzrechner ist mit einem internen oder externen 
Netzteil ausgestattet, welches für den Betrieb gemäß der 
Ausstattung des Lieferumfanges dimensioniert ist. Das Netzteil ist 
lüfterlos oder mit einem temperaturgesteuerten Lüfter 
ausgestattet. 

Interne Netzteile müssen bei der Prüfung gemäß dem 
Generalized Internal Power Supply Efficiency Test Protocol, Rev. 
6.6 (Allgemeines Prüfprotokoll für die Effizienz interner Netzteile, 
abrufbar unter 
http://www.plugloadsofischaxlutions.com/docs/collatrl/print/Gener
alized_Internal_Power_Supply_Efficiency_Test_Protocol_R6.6.p
df) die folgenden Anforderungen erfüllen: 

 Das interne Netzteil erreicht einen Mindest-Wirkungsgrad von 
0,85 bei 50 % der Nennleistung sowie einen Mindest-
Wirkungsgrad von 0,82 bei 20 % und 100 % der 
Nennleistung. 

Zusätzlich ist bei internen Netzteilen mit einer maximalen 
Nennleistung von mindestens 75 W folgende Anforderung zu 
erfüllen: 

 Ein Mindest-Leistungsfaktor von 0,9 wird bei einer 
Nennleistung von 100 % erreicht. 

Externe Einzel- und Mehrspannungsnetzteile müssen bei der 
Prüfung nach der Uniform Test Method for Measuring the Energy 
Consumption of External Power Supplies, Appendix Z to 10 CFR 
Part 430 (Einheitliche Prüfmethode für die Messung des 
Stromverbrauchs externer Netzteile) mindestens die 
Leistungsanforderungen der Stufe V des International Efficiency 
Marking Protocol11 (Internationales Protokoll zur 
Effizienzkennzeichnung) erfüllen. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

                                                
11 Die Leistungsanforderungen der Stufe V des International Efficiency Marking Protocol for 

External Power Supplies ist der Leistungsbeschreibung als „Anlage 1 - 
International_Efficiency_Marking_Protocol“ beigefügt. 
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KG 9  Arbeitsplatzrechner 

Referenz Typ Anforderung 

K 9.23.  A Es muss möglich sein, folgende Mindestanforderungen an die 
Energiemanagementfunktionen einzustellen bzw. zu 
konfigurieren: 

 Der Ruhezustand muss so eingestellt werden können, dass er 
spätestens nach 30 Minuten Inaktivität des Benutzers aktiviert 
wird. 

 Die Geschwindigkeit aktiver 1-Gbit/s-Ethernet- 
Netzverbindungen muss beim Übergang in den Ruhe- oder 
Aus-Zustand reduziert werden können. 

 Der Ruhezustand des Anzeigegerätes muss so eingestellt 
werden können, dass er spätestens nach 15 Minuten 
Inaktivität des Benutzers aktiviert wird. 

 Es muss die Möglichkeit bestehen, die Wake-On-LAN-
Funktion für den Ruhemodus zu aktivieren und zu 
deaktivieren. 

 Die Wake-On-LAN-Funktion muss für den Ruhemodus 
aktiviert werden können, wenn das System mit Wechselstrom 
betrieben wird. 

 Es muss eine Bedienfunktion zum Aktivieren der Wake-On-
LAN-Funktion bereitgestellt werden, die sowohl von der 
Benutzeroberfläche des Client-Betriebssystems als auch über 
das Netzwerk hinreichend zugänglich ist, wenn der 
Arbeitsplatzrechner mit deaktivierter Wake-On-LAN-Funktion 
ausgeliefert wird. 

 Es müssen sowohl (über das Netzwerk) ferngesteuerte als 
auch planmäßige (z. B. per Echtzeituhr) Weck-Ereignisse aus 
dem Ruhemodus unterstützt werden. 

 Es muss die Möglichkeit bestehen, in der 
Hardwarekonfiguration vorgenommene Weckeinstellungen 
(mit Werkzeugen des Herstellers) zentral zu verwalten, sofern 
der Hersteller Zugriff auf solche Funktionen hat. 

Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer ist gegenüber der 
Auftraggeberin verpflichtet, die Einhaltung der Einzelkriterien 
nachzuweisen. Alternativ kann der Nachweis auch durch Vorlage 
des Prüfsiegels der Zertifizierung nach dem Energy Star 
Version 6.1 oder gleichwertig nachgewiesen werden. 

Bei Verwendung einer alternativen Zertifizierung ist der Nachweis 
zu erbringen, dass diese die Erfüllung der Einzelkriterien 
sicherstellt. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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KG 9  Arbeitsplatzrechner 

Referenz Typ Anforderung 

K 9.24.  B Geben Sie den typischen Stromverbrauch („Typical Energy 
Consumption“ - ETEC) gemäß Energy Star, Version 6.112 des 
Arbeitsplatzrechners an und ergänzen Sie den angegebenen 
Wert im Preisblatt. Weisen Sie den Wert mittels Meßprotokoll 
nach! 

Hinweis: 

Der Arbeitsplatzrechner mit dem geringsten Stromverbrauch je 
Jahr (vgl. Preisblatt_Los 2, laufende Nummer 7) erhält die volle 
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert 
erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl 
beträgt 0 Punkte. 

K 9.25.  A Die ausgewiesenen Werte für den garantierten A-bewerteten 
Schallleistungspegel LWAd des Arbeitsplatzrechners dürfen 
folgende Werte nicht überschreiten, wobei die Messungen 
entsprechend der ISO 7779 in den im Anhang der ECMA-74 
beschriebenen Betriebszuständen ermittelt werden müssen: 

 Leerlaufbetrieb (LWA(1)): 35 dB 

 Aktiviertes Festplattenlaufwerk (LWA(2)): 39 dB 

 Aktiviertes optisches Laufwerk (LWA(3)): 50 dB 

Damit der Schallleistungspegel als garantiert gelten kann, sind 
entsprechend ISO 9296:1988 mindestens drei Geräte in jedem 
Betriebszustand zu prüfen. 

Der Auftraggeber behält sich vor, im Verlauf des Verfahrens eine 
Herstellererklärung und einen Prüfbericht nach 
ISO/FDIS 7779:2010 einer nach ISO 17025 akkreditierten Stelle, 
oder ein Dokument, das mindestens die Angaben … 

 Name des Prüflabors (externes oder firmeninternes 
Prüfinstitut) 

 Akkreditierungsnachweis des Prüflabors nach ISO 17025 für 
Messungen nach ISO/FDIS 7779:2010 

 Unterschrift der autorisierten Person vom Labor (z. B. 
Laborleiter) 

 Schallleistungswerte 

… enthält, zu verlangen. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

Tabelle 13: Arbeitsplatzrechner 

                                                
12 Das Prüfverfahren zur Bestimmung des Stromverbrauches von Arbeitsplatzrechnern hat 

gemäß Beschluss (EU) 2015/1402 zu erfolgen. Der Beschluss ist der 
Leistungsbeschreibung als „Anlage 2 - Beschluss 2015_1402_EU“ beigefügt. 
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3.5 Geräte/Produkte im Los 3 

Der Warenkorb für das Los 3 setzt sich aus folgenden Geräten/Produkten zusammen: 

 Computerbildschirm – 24-Zoll 

 Computerbildschirm – 27-Zoll 

3.5.1 Computerbildschirm – 24-Zoll 

KG 10  Computerbildschirm – 24-Zoll 

Referenz Typ Anforderung 

K 10.1.  A Im Lieferumfang enthalten sind: 

 1 Computerbildschirm im Format 16:9 oder 16:10 
einschließlich Fuß (Fuß muss entweder montiert oder 
werkzeuglos montierbar sein) 

 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, 
CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17, Deutschland) mit einer 
Länge von mindestens 180 cm für den Computerbildschirm 

 1 Videokabel mit einer Länge von mindestens 180 150 cm und 
den Steckerarten 2 x DisplayPort und/oder 2 x HDMI 
entsprechend K 10.11 

 Treibersoftware für aktuelle Betriebssysteme durch Verweis 
auf Downloadseite im Internet (sofern nicht vom Windows-
Betriebssoftware bereitgestellt) 

 Bedienungsanleitung (Papier, elektronisches Medium oder 
Download) 

Bitte benennen Sie den Computerbildschirm mit einer 
eindeutigen Produktbezeichnung und legen Sie Ihrem Angebot 
ein Datenblatt mit einer Abbildung des Gerätes bei. Das 
beigelegte Datenblatt gilt nicht als Beantwortung der folgenden 
Fragen, sondern dient nur einer übersichtlichen Präsentation des 
angebotenen Gerätes. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderungen 
und ist es durch eine eindeutige Produktbezeichnung und ein 
beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein) 

K 10.2.  A Die Bildschirmfläche des Computerbildschirms beträgt 24 
23,8-Zoll bis 24,2-Zoll und ist mit einer nach EN ISO 9241-3xx 
entspiegelten (matt), antistatischen Beschichtung versehen. 

Eine zusätzlich befestigte Folie vor einem spiegelnden Display 
erfüllt die Anforderungen i. S. dieses Kriteriums nicht! 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 10.3.  A Der Computerbildschirm unterstützt eine Auflösung von 
mindestens 1.920 x 1.080 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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KG 10  Computerbildschirm – 24-Zoll 

Referenz Typ Anforderung 

K 10.4.  B Geben Sie die maximale physikalische Auflösung des 
Arbeitsplatzmonitors (nativ) bei 60 Hz an. 

K 10.5.  A Der Computerbildschirm unterstützt ein Kontrastverhältnis von 
mindestens 1.000:1 (statisch oder typisch). 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 10.6.  A Die Reaktionszeit des Computerbildschirms darf auf Basis des 
ISO 13406-2 definierten Messverfahrens einen Wert von 
zwölf Millisekunden nach Standard EN ISO 9241-3xx nicht 
überschreiten. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 10.7.  A Der Blickwinkel gemäß EN ISO 13406-2:2003 muss mindestens 
160° horizontal/vertikal bei einem Kontrastverhältnis von 10:1 
betragen. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 10.8.  A Die Darstellungen auf dem Computerbildschirm müssen einen 
Farbumfang von mindestens 16 Millionen umfassen. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 10.9.  A Der Computerbildschirm verfügt über eine Display-Helligkeit von 
mindestens 250 cd/m2 (Candela pro Quadratmeter). 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 10.10.  A Der Computerbildschirm ist hinsichtlich ergonomischer 
Eigenschaften nach der Norm EN ISO 9241-307 geprüft und hält 
mindestens die Anforderungen der Pixelfehlerklasse II ein. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 10.11.  A Der Computerbildschirm verfügt für den Anschluss an einen 
Arbeitsplatzrechner mindestens über folgende Signaleingänge: 

 1 x DisplayPort und/oder 1 x HDMI, 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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KG 10  Computerbildschirm – 24-Zoll 

Referenz Typ Anforderung 

K 10.12.  A Der Computerbildschirm ist mit Stereo-Lautsprechern sowie mit 
einer 3,5 mm Klinkenbuchse (Audio-Signaleingang) ausgestattet. 

Die Lautsprecher können im Gehäuse integriert oder als 
zusätzliches Modul (Lautsprecherleiste) am Computerbildschirm 
andockbar sein. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 10.13.  A Um eine ermüdende und möglicherweise gesundheitsschädliche 
Körperhaltungen zu vermeiden und optimale Sehbedingungen zu 
erreichen muss der Computerbildschirm mindestens folgende 
ergonomische Anforderungen erfüllen: 

 Höhenverstellbarkeit in einem Bereich von mindestens 
115 mm 

 Drehung auf Hochformat (Pivotfunktion) von mindestens 90° 

 Verstellbarkeit der Neigung in einem Bereich von mindestens 
20° nach hinten 

 Schwenkung in einem Bereich von +/- 45° 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 10.14.  A Der Computerbildschirm muss zum Schutz gegen Diebstahl die 
Aufnahme eines separaten Schlosses mit Stahlband 
ermöglichen. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 10.15.  A Aus ergonomischen Gründen muss der Computerbildschirm in 
einer dezenten, bürotypischen Farbe (Schwarz-, Weiß- und/oder 
Grautöne) ausgeliefert werden. Zusätzlich weist der Rahmen/das 
Gehäuse des Computerbildschirms eine nicht spiegelnde 
Oberfläche auf (Glanzgrad: matt bis seidenmatt)  

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 10.16.  A Die Flüssigkristallmischungen dürfen keine Substanzen 
enthalten, die als krebserzeugend, erbgutverändernd oder 
fortpflanzungsgefährdend in Kategorie 1 oder 2 oder als giftig 
bzw. sehr giftig gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
eingestuft sind. 

Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms darf kein 
Quecksilber enthalten. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 



 

Stand: 17. Juli22. September 2017  Seite 53 von 64 

Hamburg Port Authority 

LEISTUNGSBESCHREIBUNG IT-Arbeitsplatzausstattung  

KG 10  Computerbildschirm – 24-Zoll 

Referenz Typ Anforderung 

K 10.17.  A Der Computerbildschirm ist mit einem internen Netzteil 
ausgestattet, welches für den Betrieb gemäß der Ausstattung des 
Lieferumfanges dimensioniert ist. Das Netzteil ist lüfterlos oder 
mit einem temperaturgesteuerten Lüfter ausgestattet. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 10.18.  A Der Computerbildschirm muss mindestens eine standardmäßig 
aktivierte Stromsparfunktion aufweisen, mit der automatisch vom 
Ruhe-Zustand in den Ein-Zustand gewechselt werden kann, 
entweder durch ein angeschlossenes Host-Gerät oder intern 
(z. B. standardmäßig aktivierte Unterstützung von VESA Display 
Power Management Signalling (DPMS)). 

Zusätzlich muss der Computerbildschirm innerhalb von fünf 
Minuten, nachdem die Verbindung zu einem Host-Computer 
getrennt wurde, automatisch in den Ruhe- oder Aus-Zustand 
wechseln. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 10.19.  B Geben Sie den typischen Stromverbrauch („Typical Energy 
Consumption“ - ETEC) gemäß Energy Star, Version 7.013 des 
Computerbildschirms an und ergänzen Sie den angegebenen 
Wert im Preisblatt. Weisen Sie den Wert mittels Meßprotokoll 
nach! 

Hinweis: 

Der Computerbildschirm mit dem geringsten Stromverbrauch je 
Jahr (vgl. Preisblatt_Los 3, laufende Nummer 7) erhält die volle 
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert 
erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl 
beträgt 0 Punkte. 

Tabelle 14: Computerbildschirm – 24-Zoll 

                                                
13 Das Prüfverfahren zur Bestimmung des Stromverbrauches von Computerbildschirmen hat 

gemäß Beschluss (EU) 2015/1402 zu erfolgen. Der Beschluss ist der 
Leistungsbeschreibung als „Anlage 2 - Beschluss 2015_1402_EU“ beigefügt. 
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3.5.2 Computerbildschirm – 27-Zoll 

KG 11  Computerbildschirm – 27-Zoll 

Referenz Typ Anforderung 

K 11.1.  A Im Lieferumfang enthalten sind: 

 1 Computerbildschirm im Format 16:9 oder 16:10 
einschließlich Fuß (Fuß muss entweder montiert oder 
werkzeuglos montierbar sein) 

 1 Netzteil inklusive Netzkabel (Spannung 230 Volt +/- 10 %, 
CEE 7/4, CEE 7/16 oder CEE 7/17, Deutschland) mit einer 
Länge von mindestens 180 cm für den Computerbildschirm 

 1 Videokabel mit einer Länge von mindestens 180 150 cm und 
den Steckerarten 2 x DisplayPort und/oder 2 x HDMI 
entsprechend K 11.11 

 Treibersoftware für aktuelle Betriebssysteme durch Verweis 
auf Downloadseite im Internet (sofern nicht vom Windows-
Betriebssoftware bereitgestellt) 

 Bedienungsanleitung (Papier, elektronisches Medium oder 
Download) 

Bitte benennen Sie den Computerbildschirm mit einer 
eindeutigen Produktbezeichnung und legen Sie Ihrem Angebot 
ein Datenblatt mit einer Abbildung des Gerätes bei. Das 
beigelegte Datenblatt gilt nicht als Beantwortung der folgenden 
Fragen, sondern dient nur einer übersichtlichen Präsentation des 
angebotenen Gerätes. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderungen 
und ist es durch eine eindeutige Produktbezeichnung und ein 
beiliegendes Datenblatt eindeutig identifiziert? (Ja/Nein) 

K 11.2.  A Die Bildschirmfläche des Computerbildschirms beträgt 27-Zoll 
und ist mit einer nach EN ISO 9241-3xx entspiegelten (matt), 
antistatischen Beschichtung versehen. 

Eine zusätzlich befestigte Folie vor einem spiegelnden Display 
erfüllt die Anforderungen i. S. dieses Kriteriums nicht! 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 11.3.  A Der Computerbildschirm unterstützt eine Auflösung von 
mindestens 2.560 x 1.440 (nativ) Bildpunkten bei 60 Hz. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 11.4.  B Geben Sie die maximale physikalische Auflösung des 
Arbeitsplatzmonitors (nativ) bei 60 Hz an. 
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KG 11  Computerbildschirm – 27-Zoll 

Referenz Typ Anforderung 

K 11.5.  A Der Computerbildschirm unterstützt ein Kontrastverhältnis von 
mindestens 1.000:1 (statisch oder typisch). 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 11.6.  A Die Reaktionszeit des Computerbildschirms darf auf Basis des 
ISO 13406-2 definierten Messverfahrens einen Wert von 
zwölf Millisekunden nach Standard EN ISO 9241-3xx nicht 
überschreiten. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 11.7.  A Der Blickwinkel gemäß EN ISO 13406-2:2003 muss mindestens 
160° horizontal/vertikal bei einem Kontrastverhältnis von 10:1 
betragen. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 11.8.  A Die Darstellungen auf dem Computerbildschirm müssen einen 
Farbumfang von mindestens 16 Millionen umfassen. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 11.9.  A Der Computerbildschirm verfügt über eine Display-Helligkeit von 
mindestens 250 cd/m2 (Candela pro Quadratmeter). 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 11.10.  A Der Computerbildschirm ist hinsichtlich ergonomischer 
Eigenschaften nach der Norm EN ISO 9241-307 geprüft und hält 
mindestens die Anforderungen der Pixelfehlerklasse II ein. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 11.11.  A Der Computerbildschirm verfügt für den Anschluss an einen 
Arbeitsplatzrechner mindestens über folgende Signaleingänge: 

 1 x DisplayPort und/oder 1 x HDMI, 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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KG 11  Computerbildschirm – 27-Zoll 

Referenz Typ Anforderung 

K 11.12.  A Um eine ermüdende und möglicherweise gesundheitsschädliche 
Körperhaltungen zu vermeiden und optimale Sehbedingungen zu 
erreichen muss der Computerbildschirm mindestens folgende 
ergonomische Anforderungen erfüllen: 

 Höhenverstellbarkeit in einem Bereich von mindestens 
115 mm 

 Drehung auf Hochformat (Pivotfunktion) von mindestens 90° 

 Verstellbarkeit der Neigung in einem Bereich von mindestens 
20° nach hinten 

 Schwenkung in einem Bereich von +/- 45° 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 11.13.  A Der Computerbildschirm muss zum Schutz gegen Diebstahl die 
Aufnahme eines separaten Schlosses mit Stahlband 
ermöglichen. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 11.14.  A Aus ergonomischen Gründen muss der Computerbildschirm in 
einer dezenten, bürotypischen Farbe (Schwarz-, Weiß- und/oder 
Grautöne) ausgeliefert werden. Zusätzlich weist der Rahmen/das 
Gehäuse des Computerbildschirms eine nicht spiegelnde 
Oberfläche auf (Glanzgrad: matt bis seidenmatt)  

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 11.15.  A Die Flüssigkristallmischungen dürfen keine Substanzen 
enthalten, die als krebserzeugend, erbgutverändernd oder 
fortpflanzungsgefährdend in Kategorie 1 oder 2 oder als giftig 
bzw. sehr giftig gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
eingestuft sind. 

Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms darf kein 
Quecksilber enthalten. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 11.16.  A Der Computerbildschirm ist mit einem internen Netzteil 
ausgestattet, welches für den Betrieb gemäß der Ausstattung des 
Lieferumfanges dimensioniert ist. Das Netzteil ist lüfterlos oder 
mit einem temperaturgesteuerten Lüfter ausgestattet. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 
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KG 11  Computerbildschirm – 27-Zoll 

Referenz Typ Anforderung 

K 11.17.  A Der Computerbildschirm muss mindestens eine standardmäßig 
aktivierte Stromsparfunktion aufweisen, mit der automatisch vom 
Ruhe-Zustand in den Ein-Zustand gewechselt werden kann, 
entweder durch ein angeschlossenes Host-Gerät oder intern 
(z. B. standardmäßig aktivierte Unterstützung von VESA Display 
Power Management Signalling (DPMS)). 

Zusätzlich muss der Computerbildschirm innerhalb von fünf 
Minuten, nachdem die Verbindung zu einem Host-Computer 
getrennt wurde, automatisch in den Ruhe- oder Aus-Zustand 
wechseln. 

Erfüllt das von Ihnen angebotene Produkt diese Anforderung? 
(Ja/Nein) 

K 11.18.  B Geben Sie den typischen Stromverbrauch („Typical Energy 
Consumption“ - ETEC) gemäß Energy Star, Version 7.014 des 
Computerbildschirms an und ergänzen Sie den angegebenen 
Wert im Preisblatt. Weisen Sie den Wert mittels Meßprotokoll 
nach! 

Hinweis: 

Der Computerbildschirm mit dem geringsten Stromverbrauch je 
Jahr (vgl. Preisblatt_Los 3, laufende Nummer 23) erhält die volle 
Bewertungspunktzahl. Je 5 % Abweichung vom Minimalwert 
erfolgt ein Punkt Abwertung. Die minimale Bewertungspunktzahl 
beträgt 0 Punkte. 

Tabelle 15: Computerbildschirm – 27-Zoll 

                                                
14 Das Prüfverfahren zur Bestimmung des Stromverbrauches von Computerbildschirmen hat 

gemäß Beschluss (EU) 2015/1402 zu erfolgen. Der Beschluss ist der 
Leistungsbeschreibung als „Anlage 2 - Beschluss 2015_1402_EU“ beigefügt. 
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4 Preisblatt und Wertungspreis 

Die Vergütung des Auftragnehmers erfolgt nach den Vorgaben des EVB-IT-Vertrages 
und den Angaben im Preisblatt. 

Zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit der Angebote ist das als Anlage zu dieser 
Leistungsbeschreibung beigefügte Preisblatt je Los einzureichen. Der so ermittelte 
Gesamtpreis gilt als Wertungspreis. Die Grundlage für die Berechnung des 
Wertungspreises bildet das in Ziffer 2.2.1 dargestellte Budget je Los. 

Die Struktur und der Inhalt des Preisblattes beruhen auf den Erläuterungen zu den 
geforderten Leistungen in der Leistungsbeschreibung. Alle durch den Bieter 
eingetragenen Preise müssen nachvollziehbar sein und sind derart zu kalkulieren, 
dass in diesen sämtliche in der Leistungsbeschreibung geforderten 
Mindestanforderungen erfüllt werden. Zusätzlich zu berücksichtigen sind alle 
vertraglichen Anforderungen und Bedingungen. 

Die Preisangaben müssen sämtliche Kosten (z. B. Nebenkosten, Reisekosten, 
entstehende Kosten für Anlieferung, etwaige Lizenzgebühren für mitgelieferte Firm-
/Software, Hardwarekomponenten) für die durch den Bieter zu liefernde Hardware 
und alle zu erbringenden Dienstleistungen sowie sonstige Leistungen enthalten. 

Alle Preise sind in Euro (€), exklusive Mehrwertsteuer anzugeben. 
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5 Übersicht aller Bewertungskriterien 

Im Rahmen der Angebotserstellung müssen die folgenden Bewertungskriterien durch 
den Bieter beantwortet werden. Insgesamt wurden 1.000 Gewichtungspunkte verteilt, 
wodurch insgesamt maximal 10.000 Leistungspunkte durch den Bieter zu erreichen 
sind. Die jeweilige Erwartungserhaltung zu den Bewertungskriterien sind den als 
Anlagen beigefügten Bewertungsmatrizen zu entnehmen. 

Bitte beachten Sie, dass diese Darstellung nur eine Kurzzusammenfassung der zu 
beantwortenden Bewertungskriterien je Los ist und ausschließlich zur besseren 
Übersicht dient. Die konkreten und ausformulierten losbezogenen Anforderungen 
entnehmen Sie bitte dem in Ziffer 3 dargestellten Kriterienkatalog. 

5.1 Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien für Los 1 

Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien für Los 1 

Referenz Anforderung Gewichtung 

K 1.1 Erläuterung der Projektorganisation 40 

K 2.3 Darstellung der Umsetzung der Lieferleistung 30 

K 2.5 Darstellung der Umsetzung von Service und Support 150 

K 3.2 Anforderungen an Integration in SCCM 55 

K 3.3 Treiberpaket 50 

K 3.4 Funktionen des/der Tool(s) 60 

K 3.6 Darstellung Sicherheitsprozess 15 

K 4.5 Unterstützte Displayauflösung 80 

K 4.9 „Office Productivity“-Wert 55 

K 4.10 „Battery Life“-Wert 55 

K 4.15 Near Field Communication - NFC 35 

K 4.16 Smartcard-Lesegerät 35 

K 4.30 „Typical Energy Consumption“ - ETEC 50 

K 6.5 Unterstützte Displayauflösung 80 

K 6.9 „Office Productivity“-Wert 55 

K 6.10 „Battery Life“-Wert 55 

K 6.14 Schnittstelle NVM Express – NVMe 50 

K 6.29 „Typical Energy Consumption“ - ETEC 50 
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Tabelle 16: Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien für Los 1 

5.2 Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien für Los 2 

Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien für Los 2 

Referenz Anforderung Gewichtung 

K 1.1 Erläuterung der Projektorganisation 40 

K 2.3 Darstellung der Umsetzung der Lieferleistung 30 

K 2.5 Darstellung der Umsetzung von Service und Support 150 

K 8.2 Anforderungen an Integration in SCCM 55 

K 8.3 Treiberpaket 50 

K 8.4 Funktionen des/der Tool(s) 60 

K 8.6 Darstellung Sicherheitsprozess 15 

K 9.5 „Overall Performance“-Wert 250 

K 9.9 Lesetransferrate in MB/s 75 

K 9.10 Schreibtransferrate in MB/s 75 

K 9.11 Input/Output Operations Per Second - IOPS“ in MB/s 75 

K 9.24 „Typical Energy Consumption“ - ETEC 125 

Tabelle 17: Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien für Los 2 

5.3 Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien für Los 3 

Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien für Los 3 

Referenz Anforderung Gewichtung 

K 1.1 Erläuterung der Projektorganisation 125 

K 2.3 Darstellung der Umsetzung der Lieferleistung 75 

K 2.5 Darstellung der Umsetzung von Service und Support 200 

K 10.4 Maximale physikalische Auflösung 150 

K 10.19 „Typical Energy Consumption“ - ETEC 150 

K 11.4 Maximale physikalische Auflösung 150 

K 11.18 „Typical Energy Consumption“ - ETEC 150 
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Tabelle 18: Kurzzusammenfassung der Bewertungskriterien für Los 3 
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6 Übersicht der geforderten Erklärungen und Nachweise 

Folgende Erklärungen/Nachweise werden (ggf. auf Anfrage) vom Bieter und/oder der 
Bietergemeinschaft verlangt. Sofern Erklärungen von Herstellern verlangt werden, 
muss der Bieter/die Bietergemeinschaft die Erklärungen vom Hersteller einfordern 
und dem Angebot beilegen. 

6.1 Übersicht der geforderten Erklärungen und Nachweise für Los 1 

Lfd. Nr. Übersicht der geforderten Erklärungen und Nachweise für Los 1 

1 Auf Anfrage: Nachweis der Werkstoffwahl und Materialanforderungen 

2 Datenblatt für Notebook – Modell 1 

3 Auf Anfrage: Nachweis der „Windows Hardware Compatibility Program“ 
durch Vorlage des Prüfsiegels, der Zertifizierung oder durch Nachweis der 
Einhaltung der Einzelkriterien 

4 Auf Anfrage: Nachweis des „MobileMark 2014“ (BAPCo) durch Vorlage der 
Messprotokolle 

5 Nachweis der Einhaltung der Einzelkriterien oder Energy Star 6.1 

6 Nachweis des typischen Stromverbrauchs mittels Meßprotokoll 

7 Auf Anfrage: Herstellererklärung und einen Prüfbericht für den garantierten 
A-bewerteten Schallleistungspegel LWAd 

8 Datenblatt für Port Replikator 

9 Datenblatt für Notebook – Modell 2 

10 Auf Anfrage: Nachweis der „Windows Hardware Compatibility Program“ 
durch Vorlage des Prüfsiegels, der Zertifizierung oder durch Nachweis der 
Einhaltung der Einzelkriterien 

11 Auf Anfrage: Nachweis des „MobileMark 2014“ (BAPCo) durch Vorlage der 
Messprotokolle 

12 Nachweis der Einhaltung der Einzelkriterien oder Energy Star 6.1 

13 Nachweis des typischen Stromverbrauchs mittels Meßprotokoll 

14 Auf Anfrage: Herstellererklärung und einen Prüfbericht für den garantierten 
A-bewerteten Schallleistungspegel LWAd 

15 Datenblatt für Port Replikator 

Tabelle 19: Übersicht der geforderten Erklärungen und Nachweise für Los 1 
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6.2 Übersicht der geforderten Erklärungen und Nachweise für Los 2 

Lfd. Nr. Übersicht der geforderten Erklärungen und Nachweise für Los 2 

1 Auf Anfrage: Nachweis der Werkstoffwahl und Materialanforderungen 

2 Datenblatt für Arbeitsplatzrechner 

3 Auf Anfrage: Nachweis der „Windows Hardware Compatibility Program“ 
durch Vorlage des Prüfsiegels, der Zertifizierung oder durch Nachweis der 
Einhaltung der Einzelkriterien 

4 Auf Anfrage: Nachweis des „MobileMark 2014“ (BAPCo) durch Vorlage der 
Messprotokolle 

5 Nachweis der Einhaltung der Einzelkriterien oder Energy Star 6.1 

6 Nachweis des typischen Stromverbrauchs mittels Meßprotokoll 

7 Auf Anfrage: Herstellererklärung und einen Prüfbericht für den garantierten 
A-bewerteten Schallleistungspegel LWAd 

Tabelle 20: Übersicht der geforderten Erklärungen und Nachweise für Los 2 

6.3 Übersicht der geforderten Erklärungen und Nachweise für Los 3 

Lfd. Nr. Übersicht der geforderten Erklärungen und Nachweise für Los 3 

1 Auf Anfrage: Nachweis der Werkstoffwahl und Materialanforderungen 

2 Datenblatt für Computerbildschirm – 24-Zoll 

3 Nachweis der Einhaltung der Einzelkriterien oder Energy Star 7.0 

4 Datenblatt für Computerbildschirm – 27-Zoll 

5 Nachweis der Einhaltung der Einzelkriterien oder Energy Star 7.0 

Tabelle 21: Übersicht der geforderten Erklärungen und Nachweise für Los 3 
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